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Erfahrungen mit Maria
«Maria offenbart uns die zärtliche, gütige, sorgende, bergende,

<weibliche> Dimension Gottes.» Diese Aussage steht in der Mitte des Bu-
ches von Andrew Greeley, auf das wir hier vor Jahresfrist aufmerksam
gemacht haben, weil es einen neuen Zugang zur Gestalt Mariens eröffnet,
indem es sie so auslegt, dass sie uns sagen kann, wo wir sind, was unser
Leben bedeutet und wohin wir gehen werden, die als Symbol zu einem
Auslöser für Grenzerfahrungen wird und solcher Erfahrung Sinn gibt'.
Weil sich dieser Zugang mit Hilfe einer sozialwissenschaftlich geleiteten
Methode der religiösen Reflexion einem Mann eröffnet, liegt die Frage
nahe, ob nicht auch neue Zugänge zu entdecken wären, wenn Frauen auf-
grund ihrer Erfahrungen mit ihrem Frausein über die Gestalt Mariens
nachdächten.

Im gleichen Jahr, in dem Andrew Greeley sein Buch über die Weib-
lichkeit Gottes veröffentlichte, erschien in den Vereinigten Staaten das
Marienbuch von Rosemary Radford Ruether, die in Maria das weibliche
Gesicht der Kirche betrachtet'. Und die bekannteste katholische Femini-
stin in Europa, Catharina J.M. Halkes, ist ihrerseits auf der Suche nach
der Bedeutung von Maria, wobei sie mehr sucht als ein neues Leitbild für
Frauen: «Denn ich suche auch nach einem ganzheitlicheren Gottesbild
und nach einem ganzheitlicheren, integrierteren, humaneren Bild der Kir-
che.»"

Dabei hebt sie drei aufs engste zusammenhängende Aspekte Ma-
riens hervor: die prophetische Maria als Inspiration für den christlichen
Feminismus; Maria, die zum heiligen Häufchen, den Armen Jahwes ge-
hört, die das Bild Israels ist und «das weibliche Gesicht der Kirche» (Ro-
semary Radford Ruether); und Maria voll Gnade, Braut, Tochter und
Mutter Gottes, aufgenommen in den Himmel, Offenbarung der Weisheit
und der Weiblichkeit, die «weibliche Dimension Gottes» (Andrew Gree-
ley). Denn es geht ihr «um Gott und den Menschen, um den Menschen in
ihrem oder seinem Aufgang zu Gott, in der Teilhabe an der Quelle des
Seins, als Partner Gottes, aufgerufen durch eine Stimme in sich oder aus-
serhalb seiner oder ihrer selbst... Neue Bilder von Maria zu entdecken,
ist eine der Möglichkeiten zur Menschwerdung von Frauen, zur Ganzwer-
dung der Menschheit und zur Erfahrung der Dynamik Gottes.»

Neue Bilder von Maria entdecken ist für Frauen heute ein neuer
Weg; ein anderer ist die Abkehr mit Gefühlen des Zorns und der Enttäu-
schung darüber, «dass im Namen von Maria Menschen, und ganz beson-
ders Frauen, unterdrückt und gelähmt wurden». Auch wenn bei uns viele
Frauen in der Kirche ruhig weitermachen wie bisher, wird dieser Weg
doch auch bei uns gegangen. Das zeigen nicht zuletzt Erfahrungen in
Frauengruppen, in denen die Beziehung zu Maria überlegt wird.

«Es ergaben sich Gespräche einerseits über tröstliche Bilder, ander-
seits über die Wut gegen die <Magd des Herrn> oder über die Beziehungs-
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losigkeit zu Maria, die nie Person, nie Frau, sondern immer Mutter sei.
Wir sprachen über die repressive, sexfeindliche Erziehung, die wir unter
Berufung auf Maria erlebt haben - über das, was Man mittels dieser Frau
mit uns Frauen alles gemacht hat... Maria wurde in dieser Gruppe aber
nicht nur zu keinem neuen Symbol, weil sie missbraucht wurde und wir
damit, sondern auch weil die betreffenden Situationen nicht der Ver-
gangenheit angehören. Jede von uns hat noch und noch <Magd>-
Erfahrungen, im Beruf, mit dem Mann, in der Kirche.»*

Die Gestalt Mariens, ihre Stellung in der Lehre der Kirche und in der
Glaubenspraxis trennt Kirchen. Zur Überwindung dieser Trennung haben
vor allem das theologische Gespräch und die Erneuerung der Marien-
Verehrung beizutragen'. Die Trennung, zu der der Missbrauch der Gestalt
Mariens zur Rechtfertigung von Abhängigkeiten beispielsweise geführt
hat, ist hingegen nur durch eine neue, befreiende Lebenspraxis zu über-
winden. /?<?// FFe/öe/

' The Mary Myth. On the feminity of God, New York 1977; deutsch: Maria. Über die weibli-
che Dimension Gottes, Graz 1979. Dazu Rolf Weibel, Maria lebt, in: SKZ 147 (1979) Nr. 20, S. 317f.

^ Mary, the feminine face of the church, Philadelphia 1977; deutsch: Maria. Kirche in weibli-
eher Gestalt, München 1980.

3 Gott hat nicht nur starke Söhne. Grundzüge einer feministischen Theologie, Gütersloh 1980.
Auf diese Neuerscheinung gehen wir in der Rubrik «Neue Bücher» noch näher ein.

* Brigit Keller, Frauen haben Exoduserfahrungen, in: Neue Wege 74 (1980) Nr. 4, S. 105f.
3 Lumen gentium, Nr. 67.

Weltkirche

Auf der Suche nach einem
neuen Kirchenrecht
Unter diesem Buchtitel sowie in zwei

weiteren Veröffentlichungen stellt Heribert
Schmitz in einem gründlichen Überblick
die neuere kirchenrechtliche Entwicklung
von 1959 bis 1978 dar, näherhin von der

Ankündigung der Reform des kirchlichen
Gesetzbuches bis zu dem Zeitpunkt, da alle
Schemata des neuen Codex Iuris Canonici
als Entwürfe vorliegen'. Die Darstellung
einer kritischen Zwischenbilanz kann im
Interesse einer weiteren Leserschaft sein.

I. Weisung und Auftrag des Konzils

Beginn einer neuen Ära
Ersten Anstoss zur Kirchenrechtsre-

form gab Papst Johannes XXIII. (1958-
1963), der mit der Ankündigung eines

Ökumenischen Konzils und der Revision
des Codex Iuris Canonici am 25. Januar
1959 eine neue Epoche des Kirchenrechts
einleitete. Überzeugt, dass kirchliche Re-

form sich auch in der konkreten Ordnung
des Gottesvolkes niederschlagen muss,
sollte das Aggiornamento des kirchlichen
Gesetzbuches das Konzil begleiten und krö-
nerü.

Die römische Diözesansynode (24.-31.
Januar 1960) war zwar als Modell für die

Reform der Universalkirche ungeeignet.
Dennoch brachte Johannes XXIII. erste

kirchenrechtliche Erneuerungen ein: Die

suburbikarischen Bistümer wurden eigent-
liehen Ortsordinarien übertragen, das Kar-
dinalskollegium durch Erhöhung der Mit-
gliederzahl internationalisiert und allen
Kardinälen die Bischofsweihe erteilt. Das

1959 geschaffene Einheits-Sekretariat - ein

neuer Typ unter den Kurienämtern - sollte
die Suche nach Einheit erleichtern und den

getrennten Kirchen die Konzilsteilnahme
durch Beobachter ermöglichen. Dank die-

ser Institution blieb die Ökumene zumin-
dest während des Konzils ein wesentliches

Leitprinzip.
Neue kirchenrechtliche Impulse gab die

Missionsenzyklika «Princeps pastorum»
vom 28. November 1959 über die Heranbil-
dung eines autochthonen Klerus, über das

Apostolat der Laien und die kulturelle
Adaptation sowie die Friedensenzyklika
«Pacem in terris» vom 11. April 1963 über

Menschenwürde und Menschenrechte.
Die von Johannes XXIII. eingeschlage-

ne Richtung sollte das Zweite Vatikanische
Konzil weiterführen, vor allem durch fun-
damentale Weisungen für den künftigen
Codex.

Weisungen des Konzils
Die in die Kirchenreform gesetzten

Hoffnungen riefen zunächst eine «antijuri-

dische Welle» bei den Konzilsvätern her-

vor. «Eine Folge dieses Protests war die be-

wusste nichtrechtliche Sprechweise der

Konzilsbeschlüsse, die seiner pastoralen
Ausrichtung entsprechen mochte, aber mit-
ursächlich wurde für manche Verwirrung
in der Kirche schon zu Zeiten des Konzils
und vor allem in der unmittelbaren nach-

konziliaren Zeit.»'
Dennoch war das Konzil für die Codex-

Reform bedeutungsvoll durch die richtung-
weisenden Grundentscheidungen wie durch
einzelne konkrete rechtliche Massnahmen.
Als verfassungsrechtlich wichtiges Leit-
prinzip wird die Lehre von der Kirche als

Volk Gottes herausgearbeitet (Kirchenkon-
stitution, 2. Kapitel), die ihren rechtlichen
Ausdruck in der fundamentalen Gleichheit
aller Gläubigen mit gleichen Rechten und
Pflichten findet. «Durch diese leitende
Grundidee wurde die Hierarchie aus ihrer
Position über den Gläubigen in das Volk
Gottes hineingeholt und wurden die Laien

von Schutzgenossen des Klerus zu dessen

Weggenossen»''.
Kanonistisch bedeutsam ist die Wieder-

entdeckung der Ortskirche als eignständi-

ger und eigenverantwortlicher Teil des

Gottesvolkes und als Ort und Mittel der

Verwirklichung der kirchlichen Communio
(Kirchenkonstitution 23; 13). Die Lehre

von der Sakramentalität der Bischofsweihe
bedeutet eine kirchenrechtliche Aufwer-
tung des bischöflichen Dienstamtes und ei-

ne epochemachende Umkehr vom Konzes-

sionssystem zum Reservationssystem. Der
Bischof besitzt aufgrund seines Amtes alle
Vollmachten zur Leitung seiner Diözese,
soweit sie der Papst sich nicht ausdrücklich
reserviert (Bischofsdekret 8).

Bei diesen nur exemplarisch angeführ-
ten tragenden Leitlinien darf nicht überse-
hen werden, dass das vorkonziliare Kir-
chenrecht «in einen anderen Rahmen ge-

' H. Schmitz, Auf der Suche nach einem
neuen Kirchenrecht. Die Entwicklung von 1959

bis 1978, Freiburg-Basel-Wien 1979, 96 S.; ders.,
Reform des kirchlichen Gesetzbuches. Codex Iu-
ris Canonici 1963-1978, Reihe Canonistica Bd.
1, Trier 1979, 119 S.; ders., Tendenzen nachkon-
ziliarer Gesetzgebung, Reihe Canonistica Bd. 2,
Trier 1979, 50 S.

2 Neben der vom Papst geforderten Anpas-
sung des erstarrten und überholten Rechts an die
Notwendigkeiten der Kirche postulierte in der
Folgezeit die Kirchenrechtswissenschaft überdies
eine Überprüfung der Grundlagen und der Be-

rechtigung sowie eine grundlegende Umgestal-
tung. Vgl. M. Zimmermann, Revision of the Co-
de of Canon Law - Révision du Code du Droit
Canonique, International bibliography 1965-
1977 indexed by Computer - Bibliographie inter-
nationale 1965-1977 établie par ordinateur,
RIC-Supplement 29, Strasbourg 1977.

3 H. Schmitz, Auf der Suche 16.
* AaO. 18.
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stellt wurde, der einen Bedeutungswandel
der Normen impliziert» und dass diese

Normen «in verändertem Kontext zu ver-
stehen sind»'.

Gegenüber den fundamentalen Weisun-

gen des Konzils erscheinen die wenigen un-
mittelbar anwendbaren Rechtsnormen

zweitrangig, wie etwa die teilweise Aner-
kennung der Sakramentenspendung zwi-
sehen katholischer und orthodoxer Kirche

(Ostkirchendekret). Wesentlicher war der

Auftrag des Konzils, in seinem Geist neue

Rechtsnormen zu schaffen und dadurch die

Konzilsbeschlüsse in anwendbares Recht

umzusetzen.

II. Die postkonziliare Gesetzgebung
In Vollzug des Konzilsauftrags wurden

zunächst Durchführungsbestimmungen zu
den juridisch relevanten Dekreten erlas-

sen, die eine Fülle neuer Normen brachten.

Ausführungsbestimmungen
Die Durchführung der Liturgiekonsti-

tution wurde einer besonderen Kommis-
sion, dem «Consilium ad exsequendam
Constitutionem de Sacra Liturgia», anver-
traut; dieser Liturgie-Rat wurde Ende der

60er Jahre durch die Kurienreform aufge-
löst und seine Funktionen der Kongrega-
tion für den Gottesdienst übertragen'.

Das Motu proprio «Ecclesiae Sanctae»

vom 6. August 1966 brachte die Ausfüh-
rungsbestimmungen zu den Dekreten über
die Hirtenaufgabe der Bischöfe, über
Dienst und Leben der Priester, über die

zeitgemässe Erneuerung des Ordenslebens
und über die Missionstätigkeit der Kirche

(NKD 3). Das Dekret über den Ökumenis-

mus fand seine Konkretisierung im Öku-
menischen Direktorium (1967, NKD 7;

1970, NKD 27), und jenes über die sozialen
Kommunikationsmittel in einer Pastoral-
instruktion von 1971 (NKD 11). Erstaunli-
cherweise wurden für das Dekret über das

Laienapostolat und für die Erklärung über
die christliche Erziehung trotz entsprechen-
den nachkonziliaren Kommissionen keine

Ausführungsbestimmungen erlassen^.

Diese juridische Konkretisierung des

Konzils muss zusammen mit der weiteren
nachkonziliaren Gesetzgebung gewertet
werden, bei der drei Tendenzen von grosse-
rer Tragweite erkennbar sind.

Pro-episkopale Tendenz
Die theologische Aufwertung des Bi-

schofsamtes in der Konzilslehre findet in
den verschiedenen Erlassen die rechtliche
Ausformung, indem die originären Bi-
schofsrechte wiederhergestellt werden (Bi-
schofsdekret 8) durch Übertragung von

Vollmachten an die Bischöfe (1963 und

1967), durch Neuregelung der nunmehr
den Bischöfen und Äbten vorbehaltenen

Pontifikalinsignien (1968, NKD 16), durch
Aufnahme von Diözesanbischöfen unter
die Mitarbeiter der Römischen Kurie (NKD
10). In der Perspektive der Wiederent-

deckung der Ortskirche wurden die Bi-
schofskonferenzen (Bischofsdekret 37-38)

«von einem rein kollektiven Beratungsor-

gan zu kollegialen hierarchischen Mittel-
instanzen mit bestimmter Gesetzgebungs-

kompetenz umgebildet»'.
Unverkennbar ist die «bischofsfreund-

liehe» Tendenz in den erlassenen Einzel-

normen festzustellen, auch wenn man fra-

gen kann, ob die Kompetenzabgrenzung
«jeweils in dem wünschenswerten Umfang
oder in optimaler Weise geschehen ist»®.

Eher in entgegengesetzte Richtung weisen

der Erlass über die päpstlichen Nuntien

(1969, NKD 21), die durch die Kurienre-
form (NKD 10; 47) geförderten Zentralisie-

rungsbestrebungen nach innen und aussen
sowie das revidierte Papstwahlrecht, das

weiterhin allein den Kardinälen vorbehal-
ten bleibt, jedoch einer Altersgrenze unter-
liegt.

Insgesamt sind die «theologische Or-

tung und rechtliche Ordnung» des

Bischofsamtes «im Ansatz gelungen».
Beim weiteren Ausbau ist jedoch «der Aus-
gleich im Spannungsbereich Bischöfe und

Papst bzw. Teilkirchen und Gesamtkirche
noch weiter zu suchen»".

Pro-laikale Tendenz
Die Aufwertung der Laien durch das

Konzil (Kirchenkonstitution 4. Kapitel;
Dekret über Laienapostolat) wird in ver-
schiedenen kirchenrechtlichen Strukturen
und Normen aufgegriffen.

Auf universalkirchlicher Ebene wurde
ein besonderes Sekretariat, der Laienrat,
eingerichtet (NKD 13). Als Behörde der

Römischen Kurie hat er teil an der Leitung
der Gesamtkirche. Sofern die Aufgaben
geistliche Vollmacht erfordern, können sie

nur von Amtsträgern ausgeübt werden.

Laien können deshalb keine führenden
Stellungen einnehmen.

Auf Diözesanebene sind Pastoral-
(Seelsorge-)Räte mit mehrheitlich Laien-

Mitgliedern einzusetzen (NKD 44), deren

rechtliche Position «in Form des Anhö-
rungsrechts durch mögliche Selbstbindung
des Bischofs gestärkt wurde» ' '.

Laut Konzilsaussage sind die Laien be-

fähigt, «von der Hierarchie zu gewissen
kirchlichen Ämtern herangezogen zu wer-
den, die geistlichen Zielen dienen» (Kir-
chenkonstitution 33). Nach der Neuord-

nung der niederen Weihen dürfen männli-
che Laien - Frauen bleiben unverständli-

cherweise ausgeschlossen - formell in
kirchliche Dienste (z.B. Lektorat und Ako-
lythat), die bisher Klerikern vorbehalten

waren (NKD 38), unter bestimmten Vor-
aussetzungen auch als Richter eingesetzt
werden (NKD 39). Grundsätzlich können
Laien «alle Dienste» ausüben, «die nicht
der sakramental grundgelegten Befähigung
bedürfen». «Unbeantwortet ist noch die

Frage, welche Dienste allein aufgrund sa-

kramentaler geistlicher Vollmacht (sacra

potestas) ausgeübt werden können.»" Die

Abgrenzung bleibt vorläufig offen und be-

darf einer theologischen Lösung, zu der

erst gewisse Ansätze erkennbar sind.

Pro-liberale Tendenz
Die «freiheitsfreundlichen» Erlasse ge-

stehen den Gläubigen grössere Entschei-

dung und Verantwortung zu. Erwähnt sei-

en die Aufhebung des rechtlichen Bücher-
Verbotes (einschliesslich Index 1966), das

als moralische Verpflichtung weiterbe-

steht, und die Neuregelung der gegenüber
dem CIC stark eingeschränkten Bücher-

zensur (1975, NKD 52).

Tragende Grundgedanken der Neuord-

nung des Mischehenrechts (1970, NKD 26,

28) sind: «das Grundrecht des Kirchenglie-
des auf Ehe und Familie stärker zu achten,
Raum zu schaffen für die freie Glaubens-
und Gewissensentscheidung beider Partner
und der Verzicht auf kirchenrechtliche
Sanktionen, um die moralische Verpflich-
tung zu erzwingen»".

Mündigkeit und Gewissensreife konze-

diert die Neuordnung des Fasten- und Ab-
stinenzgebotes (1966, NKD 2), wonach die

innere Busshaltung vertieft, die persönliche

Verantwortung für die Erfüllung des göttli-
chen Gebotes erweitert werden soll und die

Bischofskonferenzen für teilkirchliche
Sonderregelungen ermächtigt wurden. In
zeitgemässer Weise gemildert wurde
schliesslich die kirchliche Disziplin bezüg-
lieh der Gewährung des Begräbnisses für
öffentliche Sünder und hinsichtlich der Zu-
lassung der kirchlichen Exequien bei Kre-
mation.

' AaO. 21.
6 Die rechtlich bedeutsamen Dokumente sind

umfassend gesammelt in: X. Ochoa, Leges Ec-
clesiae post CIC editae (1917-1972), vol. I-IV,
Roma 1967-74. Für den deutschsprachigen Be-
reich sei verwiesen auf die (nicht auf rechtliche
Erlasse beschränkte) Reihe Nachkonziliare Do-
kumentation, Bd. 1-58, Trier 1967-1977 (zitiert
NKD).

' H. Schmitz, aaO. 26.
» AaO. 62.

' H. Schmitz, Tendenzen... 10.
'0 AaO. 34.

" H. Schmitz, Auf der Suche 35.
'2 H. Schmitz, Tendenzen... 21.
13 AaO. 27.
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Die eingeschlagene pro-liberale Rieh-

tung, die ihre Wurzel in den Weisungen
über die Religionsfreiheit hat, bedeutet ei-

ne Entrechtlichung der sittlichen Forde-

rung und «verheisst darüber hinaus auch

mehr innerkirchliche Freiheit in anderen

Bereichen, fordert zugleich aber eine Neu-

besinnung über die Funktionen des Rechts

in der Kirche»'''.

Weitere Einzelmassnahmen
Ausser den von den erwähnten Trends

geprägten Erlassen seien stichwortartig er-
gänzend noch folgende postkonziliare Ge-

setzesmassnahmen genannt: Einsetzung
der Bischofssynode als Beratungsorgan des

Papstes (1965, NKD 12) und der Interna-
tionalen Theologenkommission (1969,

NKD 47); die Ratio fundamentalis für die

Priesterausbildung (1970, NKD 25); Ver-
lust des Papstwahlrechts und der Kurien-
ämter mit Vollendung des 80. Lebensjahres

(NKD 47); Normen über die Kandidaten-
auswahl für den bischöflichen Dienst;
Rundschreiben über die Priesterräte (NKD
54); Einführung des ständigen Diakonats

(NKD 9); Erlasse für das Kleriker- und

Weiherecht und für Laisierung von Prie-

stern (NKD 38); Verfahrensnormen zur
Prüfung von Lehrfragen (NKD 37); Neure-

gelungen im kirchlichen Prozessrecht

(NKD 39).

Im Bereich des Ordensrechts wird bei

Beibehaltung der Exemtion die Verbands-
autonomie gestärkt und die Vollmachten
der Superioren ausgeweitet (NKD 16). Zu-
gleich wird die pastorale Tätigkeit der Or-
densleute stärker der Ortskirche zugeord-
net. Weisungen über Ausbildung, Klausur,
Leitung und Mitverantwortung sollen eine

zeitgemässe Erneuerung des Ordenswesens

ermöglichen (NKD 17, 23, 36).
Für den Missionsbereich bedeutsam

wurde das Lehrschreiben «Evangelii nun-
tiandi» über die Evangelisierung in der

Welt von heute (1975, NKD 57) und zwei

Instruktionen über die Abstimmung bi-
schöflicher Missionshilfe mit den päpstli-
chen Missionswerken sowie Sonderaktio-

nen der Diözesen zugunsten der Missionen,
und über Grundsätze und Richtlinien für
die Beziehungen zwischen den Ortsordina-
rien und den Missionsinstituten (NKD 18.)

Zurückhaltend blieb die nachkonziliare
Gesetzgebung im Bereich der Ökumene.

Ausser dem bereits genannten Direktorium
kamen Dokumente heraus über den öku-
menischen Dialog (1970, NKD 30) und
über die ökumenische Zusammenarbeit auf
den verschiedenen Ebenen (1975, NKD 56)

sowie die Instruktion über die Zulassung

von Nichtkatholiken zur Eucharistie in be-

sonderen Fällen (1972, NKD 41).

Die nach dem Konzil erlassenen Gesetze

sind zahlreich, jedoch nicht alle «in Inhalt
und Form von gleichem Gewicht und For-
mat». Sie sind «an den konziliaren Grund-
Satzaussagen und Zielvorstellungen zu
messen»'L Erfreulicherweise unüberseh-
bar ist «das mehr oder weniger reflektierte,
aber wachsende Bemühen um ein nicht nur
juristisch richtiges, sondern um ein theolo-

gisch besseres Kirchenrecht»'®.

III. Die Reform des kirchlichen
Gesetzbuches

Die Codex-Reform-Kommission

Papst Johannes XXIII. hatte kurz vor
seinem Tode, am 28. März 1963, die

«Päpstliche Kommission zur Überarbei-

tung des kirchlichen Rechtsbuches» einge-

setzt. Unter Papst Paul VI. erhielt sie zu-
dem als weitere Aufgabe das Studium der

Frage einer Lex Ecclesiae Fundamentalis
und die Beratung der Römischen Kurie bei

der nachkonziliaren Gesetzgebung sowie

bei konkreten Rechtsfragen zugewiesen".
Die Codex-Kommission besteht aus

Kardinälen, die von Konsultoren beraten
werden. Ihr steht ein kleines Sekretariat

zur Verfügung. Die zweimal jährlich er-
scheinende Zeitschrift «Communicatio-
nes» berichtet zunehmend ausführlicher
über die CIC-Reformarbeit. Dennoch wur-
de der Vorwurf der Geheimniskrämerei

laut, weil die Entwürfe den Bischöfen mit
dem Vermerk «Reservatum» zugestellt
wurden.

Formell begann die Kommissionsarbeit
aus einsichtigen Gründen erst nach Ab-
schluss des Konzils. Nachdem grundsätzli-
che Fragen erläutert und die verschiedenen

Materien in Subkommissionen bearbeitet
worden waren, wurden in bisher zehn Sehe-

mata alle Entwürfe den Bischofskonferen-
zen und interessierten Fachkreisen zur Prü-
fung und Stellungnahme zugestellt. Als
weiterer, abschliessender Schritt wird die

Möglichkeit erwogen, «ob nicht der (über-
arbeitete und verbesserte) Gesamtentwurf
des neuen CIC und das Schema der Lex
Ecclesiae Fundamentalis einer Bischofs-

synode zur endgültigen Gutheissung vorge-
legt werden sollen» '®.

Leitlinien der Reformarbeit
Die Kommission hatte bei der Reform-

arbeit die Zielvorstellungen und Weisun-

gen des Konzils, die Fortentwicklung der

konziliaren Lehre sowie die postkonziliare
Gesetzgebung zu berücksichtigen. Überdies

war sie gebunden an die zehn «Principia

quae CIC recognitionem dirigant», welche

unter Mitwirkung der Bischofskonferenzen
erarbeitet und von der Bischofssynode

1967 approbiert wurden. Auch wenn diese

Leitsätze teilweise die «Zustimmung nur
mit Vorbehalt» fanden, sind sie «der Mass-

stab, an dem die Ergebnisse der Arbeit an
der CIC-Reform zu messen sind» ".

Die Leitlinien enthalten Direktiven zu

folgenden Themenkreisen:

- Der neue CIC soll kein pastorales
Handbuch werden, sondern den rechtli-
chen Charakter beibehalten;

- die innere Verknüpfung von forum
externum und forum internum ist zu be-

rücksichtigen, und mögliche Konflikte im
Sakramenten- und Strafrecht sind weitge-
hend auszuschliessen;

- die diakonische pastorale Funktion
des Kirchenrechts soll gefördert werden;

- dem neuen Verständnis des Bischofs-

amtes entsprechend, sind die Vollmachten
der Bischöfe aufzuführen;

- im Kontext der Wiederentdeckung
der Teilkirchen soll das Subsidiaritätsprin-
zip stärkere Anwendung finden;

- die Personenrechte in der Kirche be-

dürfen wirksamen Schutzes;

- dazu sollen auf allen kirchlichen Ebe-

nen Verwaltungsgerichte eingeführt wer-
den;

- an der territorialen Grundgliederung
der Kirche (Diözese - Pfarrei) ist in der Re-

gel festzuhalten, ohne jedoch die persona-
len Einteilungsprinzipien auszuschalten;

*" H. Schmitz, Auf der Suche... 38.

" H. Schmitz, Tendenzen... 7,8.
>6 H. Schmitz, Auf der Suche 94. - Es

würde den zur Verfügung stehenden Rahmen

sprengen, die teilkirchliche Verwirklichung kon-
ziliarer Weisungen und Anstösse im deutschspra-
chigen Raum 1965-78 näher aufzuzeigen; vgl. H.
Schmitz, Auf der Suche 48-63: Zur Umset-

zung der Konzilsbeschlüsse wurden überall Diö-
zesansynoden in den verschiedenen Erschei-

nungsformen abgehalten. Die Idee der Teilhabe
aller an der Sendung der Kirche, die bereits in
der synodalen Bewegung zum Durchbruch kam,
zeigte sich in der Ausgestaltung des Rätewesens

auf den verschiedenen Ebenen der Diözesen.
«Die anfängliche Räte-Euphorie musste zwangs-
läufig einer Räte-Krise weichen. Ihre Wurzeln
liegen letztlich nicht im rechtlich normierbaren
Bereich, sondern in einem Missverständnis von
Amt und Dienst der Räte und damit in einem
Verkennen der kirchlichen Grundstruktur der

,Communio'» (aaO. 61). Die Bischofskonferen-
zen mit vermehrter Gesetzgebungskompetenz
versuchten ebenfalls das Konzil in ihren Gebie-
ten zu verwirklichen.

" H. Schmitz, Reform 7 ff.
'8 AaO. 12. - Als Gegenstück zur CIC-

Reformkommission wurde die «Pontificia Com-
missio Codici Iuris Canonici Orientalis reco-
gnoscendo» zur Bearbeitung des CIC für die

unierten orientalischen Kirchen von Papst Paul
VI. am 10. Juni 1972 eingesetzt. Die Kommis-
sion besitzt in der Zeitschrift «Nuntia»
ein eigenes Mitteilungsorgan. Zwischen beiden
CIC-Reformkommissionen besteht eine Ver-

bindung dadurch, dass der Vorsitzende der
einen Kommission Mitglied der anderen ist.

" H. Schmitz, aaO. 15.
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- im Strafrecht sollen die Strafen auf
ein Mindestmass reduziert werden;

- schliesslich ist die Systematik des

neuen CIC unter Berücksichtigung wissen-

schaftlicher Erkenntnisse anzupassen.

Inhalt und Form des neuen CIC
Im Geist des Konzils und der Leitprinzi-

pien wurden die Schemata erarbeitet. «In-
halt und Gestalt, Materie, Formulierung
und Systematik des revidierten Gesetzbu-

ches für die lateinische Kirche sind, wenn
auch zum Teil nur in groben Zügen, er-
kennbar.

Im Gegensatz zum bisherigen Codex

mit seinen fünf Büchern, Allgemeine Nor-
men, Personenrecht, Sachenrecht, Prozess-

recht und Strafrecht, soll der neue CIC in
sieben Bücher gegliedert sein. Die von einer

Spezial-Unterkommission erarbeitete neue

Systematik, die noch vorläufigen Charak-
ter hat, versucht die schwerwiegenden
Mängel der im wesentlichen auf Gaius zu-
rückgehenden bisherigen Gliederung zu be-

heben durch Anpassung der Form an die

ekklesiologischen Erkenntnisse des Konzils
sowie durch Beachtung der verschiedenen

Funktionen der kirchlichen Vollmacht.
Vor allem wurde das vom Zweiten Vatika-
nischen Konzil geforderte juridische Statut
der Christgläubigen und die Drei-Ämter-
Lehre (Lehramt, Heiligungsamt, Hirten-
amt) berücksichtigt, wodurch beispielswei-
se die Sakramente nicht mehr unter das Sa-

chenrecht fallen.
Es ist hier nicht der Raum, auf Einzel-

heiten, offene Fragen, ungelöste Probleme
und unbefriedigende Vorschläge einzuge-
hen. Stichwortartig sei nur die Gliede-

rungsübersicht skizziert 2'.

Das erste Buch, die allgemeinen Nor-
men, enthält ausser der überarbeiteten Ma-
terie des noch geltenden Rechts (Gesetz,
Gewohnheit, Zeitrechnung, Reskript, Pri-
vileg, Dispens) weitere bisher anderswo

eingereihte Normen über Ausübung der

kirchlichen Leitungsgewalt, rechtserhebli-
che Akte, Begriff, Verleihung und Verlust
der Kirchenämter, Ersitzung, Verjährung,
Präzedenz.

Das zweite Buch ist mit «Volk Gottes»
überschrieben und behandelt einerseits das

allgemeine Personenrecht mit dem Grund-
rechtskatalog und dem allgemeinen Ver-
einsrecht, anderseits das spezielle Perso-
nenrecht, näherhin das Klerikerrecht, Be-

Stimmungen über den hierarchischen Auf-
bau der Kirche mit den einzelnen Kirchen-
ämtern, das Ordensrecht und das Laien-
recht. Auf massive Kritik stiess vor allem
das Ordensrecht, weil das Recht der eigent-
liehen Ordensleute ungenügend dargestellt
ist. Obwohl der bisher originellste Ent-

wurf, wird es in Form und Inhalt abge-
lehnt.

Das dritte Buch über das Lehramt der
Kirche befasst sich mit der Wortverkündi-
gung (Predigt, Katechese), der missionari-
sehen Tätigkeit der Kirche, mit Erziehung
und Bildung, den Massenmedien, insbe-
sondere mit der Aufsicht über die Bücher
und mit dem Glaubensbekenntnis.

Das umfangreiche vierte Buch über das

Heiligungsamt der Kirche behandelt im er-
sten Teil die Normen über die einzelnen Sa-

kramente und Sakramentalien, im zweiten
Teil jene über Kirchen, Kapellen, Friedhö-
fe, Begräbnis, Sonntage, Busstage, Gottes-

dienst, Heiligen-, Bilder- und Reliquienver-
ehrung, Gelübde und Eid. Unter Berück-
sichtigung der nachkonziliaren Gesetzge-

bung bringt das Sakramentenschema «eine

beachtliche theologische Vertiefung, indem
es die dingliche Sicht des Sakraments zu-

gunsten einer mehr personalen und ekkle-
sialen Betrachtungsweise aufgibt»^. Im
Eherecht sind noch verschiedene Verbesse-

rungswünsche anzumelden.
Zu Recht in einem eigenen fünften

Buch wird das kirchliche Vermögensrecht
zusammengefasst, mit Canones über Ei-
gentum, Erwerb, Verwaltung, Veräusse-

rung von Kirchengut, über Verträge und
fromme Stiftungen. Das in unserer Zeit zu-
nehmend bedeutungslos werdende Benefi-
zialsystem ist abgeschafft und die verblei-
bende Normierung den Bischofskonferen-
zen übertragen.

Das Strafrecht im sechsten Buch will als

Grundsatz die Barmherzigkeit verwirkli-
chen. Die Zahl der Strafen und Straftatbe-
stände wurde reduziert und weitgehend
Raum gelassen für ein partikularkirchli-
ches Strafrecht. «Die theologisch tiefstgrei-
fenden Bedenken ergeben sich gegenüber
der neuen Form der Exkommunikation,
die nicht mehr von den Sakramenten der
Busse und der Krankensalbung ausschlies-

sen soll.»"
Das siebte Buch über das kirchliche

Prozessrecht schliesslich bemüht sich in der

Zielvorstellung um ein vereinfachtes und
beschleunigtes Verfahren. Im ersten Teil
enthält es die Gerichtsverfassung und allge-
meine Gerichtsordnung sowie Bestimmun-

gen über die Streit- und Strafverfahren, die
verschiedenen eherechtlichen Verfahren
und das Vorgehen für Amtsenthebung und
Versetzung von Pfarrern. Kritisiert wird,
dass «die Normen für den Weiheprozess

und für das Lehrprüfungs- und -be-

anstandungsverfahren nicht in das neue
Prozessrecht eingefügt wurden»". Der
zweite Teil führt zum Schutz der subjekti-
ven Rechte gegenüber der kirchlichen Ver-
waltung eine Verwaltungsgerichtsbarkeit
auf allen kirchlichen Ebenen neu ins Kir-

chenrecht ein. «Neben dem <recursus hier-
archicus> an den nächsthöheren Oberen
soll es den <recursus ad tribunal admini-
strativum> geben.»"

Mit Ausnahme des neuen Ordensrechts
und des Strafrechtsentwurfs, die bei ver-
schiedenen Beratungsorganen abgelehnt
wurden, konnten die Schemata «grund-
sätzliche Zustimmung finden, obwohl
zahlreiche und auch tiefgreifende Verbes-

serungsvorschläge gemacht werden muss-
ten»".

Die Lex Ecclesiae Fundamentalis
Die Frage nach einem kirchlichen

Grundgesetz war von Anfang an in der

Diskussion. Angesichts eines lateinischen
und eines orientalischen Gesetzbuches ent-
schied sich die Kardinalskommission 1965

für ein gemeinsames und grundlegendes
Verfassungsrecht. Es hat «seinen theo-

logisch-kanonistischen Ursprung darin,
dass es verfassungstheologische Grund-
Prinzipien gibt, die für die ganze Kirche
verbindlich sind und - wenn und soweit sie

erkannt sind - auch einheitlich formuliert,
kodifiziert und systematisiert werden kön-
nen. Ein solches Vorhaben zu verwirkli-
chen, ist insofern schwierig, als man derar-

tige Grundprinzipien nicht in jedem Fall
leicht erkennen und aus ihrer konkreten ge-
schichtlichen Ausformung, die sie notwen-
dig erfahren haben, herauslösen kann.»"

Nach Erarbeitung zweier Vorentwürfe
1966 und 1967 wurde für die Weiterarbeit
eine Spezialkommission eingesetzt und die

Glaubenskongregation sowie die Interna-
tionale Theologenkommission zur Stel-

lungnahme aufgefordert. «Vermutlich in-

folge gezielter Indiskretionen mit Publika-
tion des Schemas» von 1970 und 1971 wur-
de «unerwartet starke Kritik aus dem gan-
zen kirchlichen Raum» gegen das neue

Projekt erhoben".
Den verbesserten Entwurf von 1971

lehnten die Bischöfe nach Inhalt, Systema-
tik und Aussageform zwar ab, doch wurde
die Möglichkeit und Nützlichkeit eines

Grundgesetzes (LEF) weithin bejaht, so-

fern dadurch einerseits die vom Konzil ge-
wünschte «Dezentralisierung der Kirche
auch in der Rechtsentwicklung sich anbah-

nen und durchgeführt» und anderseits «ei-

ner in der Vielfalt der Kirche angelegten

20 AaO. 14.
2' Die einzelnen Schemata wurden grössten-

teils in dieser Zeitschrift bereits kritisch vorge-
stellt.

22 H. Schmitz, aaO. 27.
23 AaO. 25.
2" AaO. 32.
25 AaO. 23.
20 H. Schmitz, Auf der Suche 71.
22 H. Schmitz, Reform 46.
28 AaO. 48.
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Rechtszersplitterung» gewehrt werden
kann^'.

Der Episkopat forderte in seinen kriti-
sehen Stellungnahmen einen eindeutig
rechtlichen Charakter der LEF; klare
Rechtsnormen sollen die konstitutiven,
theologisch begründeten Grundnormen der

Kirche in pastoraler Zielsetzung darle-

gen, ohne zu einem ekklesiologischen Lehr-
buch zu werden; das Verhältnis zu den

übrigen Gesetzen sei festzulegen, so dass

die LEF als übergeordnetes Gesetz Inter-
pretationsnorm für alle nachgeordneten
Gesetze werde. Inhaltlich wurden ein

Grundrechtskatalog aller Christgläubigen
sowie Normen über Struktur und Aufbau
der Gesamtkirche und der Teilkirche mit
ihren Organen und Funktionen postu-
lierö".

In der Folgezeit setzte Paul VI. 1974 für
die weitere Bearbeitung auf breiterer Basis

eine gemischte Sonderkommission aus

Konsultoren der lateinischen und der

orientalischen CIC-Reform-Kommission
ein. Diese verabschiedete 1977 einen ver-
besserten Entwurf. Die Zukunft des ganzen
Projektes bleibt also abzuwarten. Die letz-

te nicht leichte Entscheidung wird wohl der

Papst zu fällen haben.

Kirche Schweiz

Nicht unvorbereitet an
die Arbeit gehen
Der Ende des vergangenen Jahres neu

gewählte See/sorgera/ des Bistums St. Gal-
len trat am 15. März in Wil zu seiner kon-
stituierenden Versammlung zusammen. Im
Mittelpunkt dieser Tagung hatte die Eu-
charistiefeier gestanden, in welcher Bischof
Dr. Otmar Mäder ein wegleitendes Wort in
die neue Amtsperiode hinein sprach, wenn
er hervorhob, dass alle Gedanken einmün-
den sollen in das Gebet, damit einem im-

mer wieder der volle Gnadenreichtum Got-
tes zuteil wird, selbst in Schwierigkeiten die

geistliche Freude aufleuchtet und man stets

von neuem aus dem österlichen Geheimnis

zu leben vermag. Mit dem Ja zur Mitarbeit
im Seelsorgerat übernehme das einzelne

Mitglied auch eine zusätzliche Verantwor-
tung.

In nach regionalen oder sprachlichen
(Ausländer) Gesichtspunkten zusammen-
gesetzten Gruppen galt es, sich gegenseitig
kennen zu lernen, die Auffassungen ande-

Die kirchenrechtliche Entwicklung der

letzten zwanzig Jahre ist hinsichtlich der

CIC-Reform «von Aufbruch und Protest,
von Erwartungen, Euphorie, Ernüchterung
und Resignation, von stürmischem Drän-

gen und tiefer Beunruhigung und Unsicher-
heit geprägt», mag auch in den letzten Jah-

ren die Entwicklung sich konsolidiert und

beruhigt haben. «Ob die Zeit für eine theo-

logisch fundierte und ausgereifte Kodifika-
tion schon gekommen ist, kann nicht un-
eingeschränkt bejaht werden. Zu viele fun-
damentale Fragen harren noch der Lö-
sung.»"

So bleibt die Kirche vorläufig noch auf
der Suche nach einem neuen Kirchenrecht,
das nach Meinung des Sekretärs der CIC-
Reform-Kommission nicht vor 1983 vorlie-

gen wird. Eine Bestandsaufnahme dieser

Suche bieten die Arbeiten von H. Schmitz
mit ihrer sachkundigen Information über
die jüngsten kirchenrechtlichen Entwick-
lungen und den neuesten Stand der Codex-
Revision.

OsArar S/o/Ce/

m AaO. 50.
30 AaO. 50f.
3' H. Schmitz, Auf der Suche... 93f.

rer Mitglieder zu hören, mit Problemen an-
derer konfrontiert zu werden. Bisherige
und neue Mitglieder des Rates haben so-
dann über ihre früheren Erfahrungen und
über die mitgebrachten Erwartungen be-

richtet. So wurde der Wunsch zum Aus-
druck gebracht, inskünftig möchte die Tä-

tigkeit des Seelsorgerates noch deutlicher
bis in die Pfarreien hinein spürbar werden.
Ein anderes Anliegen ging dahin, eine ver-
mehrte Zusammenarbeit in der Region an-
zustreben. Eine stärkere Öffnung der Rats-
arbeit sollte sodann ausmünden in eine

ökumenische Zusammenarbeit. Mit Nach-
druck betont wurde der Wunsch, die The-

men der Synode 72 wieder aufzunehmen
und sinnvoll fortzuführen.

Mit zur ersten Zusammenkunft gehörte
ein gesellschaftliches Moment: ein Aperitif
im Pfarreiheim Wil und das anschliessende

Mittagessen boten Gelegenheit, ungezwun-
gen persönliche Beziehungen über die Re-

gion hinaus aufzunehmen und früher ge-

sponnene Bande zu vertiefen.
Ins Büro des Seelsorgerates wurden für

die Amtsperiode 1980-1983 gewählt Ric-
cardo Salaorni, St. Gallen, bisher, Rösli
Meier-Sager, Trogen, Dr. Karl Bauer, Abt-
wil, und Margrit Schöbi, St. Gallen (alle
neu). Zu ihnen kommen die drei vom Prie-

sterrat gewählten Bischofsvikar Dr. Ivo
Fürer, St. Gallen, Pfarrer Anton Flüppi,
Au, und Kaplan Dr. Josef Manser, Flawil.
Nachdem Bischofsvikar Dr. Ivo Fürer
während drei Perioden dem Seelsorgerat

vorgestanden hatte, wurde nun Dr. Karl
Bauer zum Präsidenten erkoren.

Mehrfach geäusserten Wünschen Folge
leistend wurde von der Pastoralplanungs-
kommission des Bistums St. Gallen eine

Arbeitsgruppe beauftragt, Em/üA/r/mgs/a-

g/mge// /ür P/arre/rä/e vorzubereiten. Sie

stehen nicht nur den neuen Mitgliedern die-

ser Gremien offen, sondern sind für alle
Interessenten zugänglich. An diesen Ta-

gungen sollen zunächst Informationen
über die Pfarreiratsarbeit und praktische
Anregungen vermittelt werden. Darüber
hinaus wird eine Hilfe zur theologisch-
spirituellen Vertiefung der Ratsarbeit ange-
boten. Schliesslich sollen zwischenmensch-

liehe Kontakte geschaffen und ausgebaut
werden. Je besser man sich kennt, desto

grösser ist die Möglichkeit, von den Erfah-

rungen anderer profitieren zu können.
Diese Tagungen werden an sechs ver-

schiedenen Orten der Diözese zu unter-
schiedlichen Zeiten angeboten, damit jeder
Interessent Ort und Zeit nach seinen Mög-
lichkeiten auswählen kann. Da an allen Ta-

gungen sowohl ein Pfarrer wie ein Pfarrei-
ratspräsident aus der betreffenden Region
mitwirken und es zudem gegeben ist, mög-
liehst mit jenen Pfarreiräten zusammenzu-
sitzen, die aus der gleichen Gegend stam-

men, stehen die Angebote im eigenen oder

im Nachbardekanat verständlicherweise im
Vordergrund. Die Tagung in St. Gallen be-

legt einen ganzen Samstag; die übrigen An-
geböte sind auf einen Samstagnachmittag
im Mai oder Juni angesetzt. Bereits haben

sich zahlreiche Interessenten gemeldet, so

dass mit Sicherheit eine starke Beteiligung
erwartet werden kann.

Arno/t/B. Stamp///

Theologie

Erfahrung von Gnade
in «gnadenloser» Zeit
Nach Auskunft des reformierten Theo-

logen Em/7 Br/m/rer ist Gnade der «Zen-

tralbegriff der christlich-biblischen Gottes-

erkenntnis», was für ihn näherhin die Kon-

sequenz hat, dass Gnade «kein einzelnes

Moment des Glaubens, kein besonderer
<locus> der christlichen Lehre» sein kann,

sich vielmehr als der «entscheidende, alles

bestimmende Gesichtspunkt für jede
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christliche Glaubensaussage» erweist'.
Dieser alles beherrschende Gesichtspunkt
reformatorischer Theologie überhaupt hat

in unserem Jahrhundert insbesondere in

/far/ ßa/7fts Lehre von Gottes Gnadenwahl
einen unübersehbar deutlichen Ausdruck
gefunden, insofern die absolute Souveräni-

tat und Unverfügbarkeit der gnädigen
Gnadenwahl Gottes der alles umgreifende
Verständnishorizont darstellt, von wel-

chem her seine ganze «Kirchliche Dogma-
tik» letztlich zu entschlüsseln ist. Fort-
schreitend hat sich ein solches gesamttheo-

logisches Fundamentalverständnis von der

Gnädigkeit Gottes aber auch in der katho-
lischen Theologie durchsetzen können.

Gegenüber der pointiert anti-reforma-
torischen (darin aber noch keineswegs ka-

tholischen) und bis in die gängigen Schul-

bûcher der katholischen Dogmatik auch

unseres Jahrhunderts greifbaren beinahe

ausschliesslichen Betonung der geschaffe-

nen Gnade, der «gratia creata», welche zu-
mindest tendenziell die Gnadenlehre insge-

samt zu einem kategorialen Traktat neben

andern depotenzierte', hat nämlich als ei-

nes der bedeutendsten Ereignisse der ka-

tholischen Theologie unseres Jahrhunderts
dies zu gelten: dass immer mehr die unge-
schaffene Gnade, die «gratia increata»,
verstanden als «unmittelbare Selbstmittei-

lung Gottes in quasiformaler Kausalität
zum Unterschied von einer effizienten Ur-
sächlichkeit»', in den Mittelpunkt des gna-
dentheologischen Denkens getreten ist.

Während etwa nach dem Lehrbuch ka-
tholischer Dogmatik von Po/i/r-Gummm-
ftacft die Gnadenlehre die Flauptbedeutung

von Gnade als «gratia creata» noch beina-
he exklusiv («Gratia est donum gratis da-

tum»!) ins Auge fasst\ ist vor allem nach
A"aW Fa/mer Gnade primär und elementar
im Sinne der «gratia increata» zu denken,
näherhin als «der sich mit seinem eigenen
Wesen mitteilende Gott selbst»'. Mit dieser

von Rahner selbst so bezeichneten «tran-
szendentalen Wende der Gnadentheolo-
gie»® wird nicht nur die weithin vorper-
sonal-aristotelische Begrifflichkeit mit
personalen und subjektivitätstheologi-
sehen Kategorien überboten, sondern auch
und vor allem die Gnadenlehre als ganze
aus dem Schattendasein eines bloss

regionalen Traktates zum transzenden-
talen Verständnishorizont der Theologie
überhaupt befreit.

Text und Kon-Text heutiger
Gnadentheologie
Das nähere Verständnis von Gnade ist

demnach nicht einfach eine jener vielen

Fragen, mit denen sich die Theologie unter
andern auch beschäftigt, sondern es be-

stimmt durch und durch das Selbstver-

ständnis des Menschen, die Art und Weise

seines Gottes- und Nächstenverhältnisses

und seine Grundeinstellung zu Welt, Ge-

Seilschaft und Geschichte; deshalb hat
der Text der Gnadenlehre stets das Ganze

der Theologie im Blickfeld zu behalten, ein

kurzer Blick auf den heutigen Kontext, in-
nerhalb dessen von Gnade zu reden ist,

zeigt jedoch auf der anderen Seite in neuer
und veränderter Weise den recht prekären
Status des christlichen Redens von Gottes

Gnade. Denn nachdem die kontroverstheo-
logischen Fragen der Gnadentheologie,
über denen sich die abendländischen Kir-
chen letztlich getrennt haben', weitestge-
hend einer ökumenischen Lösung entge-

gengeführt werden konnten^, zeigt sich ge-

genwärtig nirgendwo sonst so sehr die

«neuzeitliche Entfremdung des innerkirch-
liehen Sprachgebrauchs vom ausserkirchli-
chen» wie gerade an der Reaktion des heu-

tigen Menschen auf das christliche Reden

von Gnade: «So zentral und beglückt es in
der Kirche gehört und verwendet wird, so

heftige Abneigung kann es bei Aussenste-

henden hervorrufen. Ihnen klingt es wie

ein feudaler Rest, an die devote Anrede

<Gnädiger Herr> oder <Gnädige Frau> er-
innernd. Gnade erscheint als eine Haltung
der Herablassung.»'

Dass das Wort Gnade heute weithin zu
einem religiösen Binnenbegriff ohne allge-
meine existentiell-anthropologische und

gesellschaftlich-politische Relevanz zu wer-
den und deshalb auch immer mehr aus un-
serer Alltagssprache zu verschwinden

droht, dürfte damit zusammenhängen:
dass anders als in früheren Zeiten das Wort
Gnade für das Begreifen der gesamten
Wirklichkeit kaum mehr eine grosse Rolle

spielt, vielmehr die Tendenz herrscht, all
das zu eliminieren, was im öffentlichen Le-
ben ehedem in analoger Weise Gnade ge-

nannt wurde'®. Zu solchem Relevanzver-
lust des christlichen Redens von Gnade hat
darüber hinaus aber auch und gerade die

dieses zu verantwortende Theologie ent-
scheidend beigetragen, was sich namentlich

an der Hypothek von zwei Problemen ma-
nifestiert, die im gnadentheologischen Zu-
sammenhang in der Geschichte der christli-
chen Theologie und vor allem im interkon-
fessionellen Gespräch immer wieder leiden-
schaftlich erörtert wurden und auch dem

heutigen Denken aufgegeben bleiben.

Göttliche Gnade - menschliche Freiheit
Das eine betrifft die Frage nach dem

Verhältnis von göttlicher Gnade und
menschlicher Leistung. Dieses im traditio-
nellen Gegenüber der beiden dominanten
Grundpositionen des Monergismus und
des Synergismus aufbewahrte Problem,
das auch unter den Stichworten von Glau-

ben und Handeln, von Gnade und Werk
und von Rechtfertigung und Recht thema-

tisiert wurde, ist deshalb im heutigen Kon-
text dahingehend zu reformulieren, dass

die Gnade keineswegs als «Tranquilisie-
rung des Menschen» missverstanden wer-
den darf, vielmehr als «Mobilisierung sei-

ner Kräfte» zu denken ist"; denn ezr/te/e/
von der falschen Sorge der Selbstrechtferti-

gung vor Gott wird der Mensch erst recht
fte/as/e/ mit der Für-Sorge für Gerechtig-
keit unter den Menschen".

Eng damit zusammen hängt das zweite

Problem, nämlich die Frage nach dem

Verhältnis von göttlicher Gnade und
menschlicher Freiheit. Dieses bereits
zwischen Augustinus und Pelagius,
zwischen Luther und Erasmus und erst
recht zwischen Bäfiez und Molina strittige
Problem" ist deshalb heute dahingehend
neu aufzunehmen, dass Gottes Gnade

gerade nicht als «konkurrierender Ur-
sprung ne/zen der menschlichen Frei-
heit» missverstanden werden darf, viel-
mehr als «konkret ermöglichende, sein-

lassende, befreiende Freiheit» zu denken

ist".
' E. Brunner, Gnade, in: RGG 11 (2. Aufla-

ge) 1261 f.
2 Zur Geschichte der katholischen Gnaden-

theologie vgl. nach wie vor die ausgezeichnete
Darstellung bei H. U. von Balthasar, Karl Barth,
Darstellung und Deutung seiner Theologie (Köln
1951) bes. 278-386, und bei H. de Lubac, Die
Freiheit der Gnade. Zwei Bände (Einsiedeln
1971).

3 K. Rahner, Über den Begriff des Geheim-
nisses in der katholischen Theologie, in: Schrif-
ten zur Theologie IV (Zürich 1960) 91.

* Lehrbuch der Dogmatik II (Paderborn
'"1952) 491.

5 K. Rahner, Gnade, in: Sacramentum Mun-
di II (Freiburg i. Br. 1968) 457. - Vgl. auch die
treffende Formulierung von H. Gollwitzer, Be-

freiung zur Solidarität (München 1978) 169:

«Gnade ist mehr als die Gabe, die sie gibt; sie ist
die Zuwendung des Gebers selbst.»

' K. Rahner, Grundsätzliche Überlegungen
zur Anthropologie und Protologie im Rahmen
der Theologie, in: Mysterium Salutis II (Zürich
1967)413.

' Vgl. das Urteil K. H. Schelkles, Wort und
Schrift (Düsseldorf 1966) 251.

8 Vgl. nur die Arbeiten von M. Löhrer und
O. H. Pesch, in: Mysterium Salutis IV/2 (Zürich
1973)773-920.

' H. Gollwitzer, Befreiung zur Solidarität
(München 1978) 157.

"> Vgl. B. Langemeyer, Die Frage nach dem
gnädigen Gott heute, in: GuL 43 (1970) 125-130.

" J. M. Lochman, Rechtfertigung in einer
gnadenlosen Zeit, in: Ev Komm 8,(1975) 522.

" Vgl. N. Greinacher, Christliche Rechtfer-
tigung - Gesellschaftliche Gerechtigkeit (Zürich
1973).

'3 Vgl. P. Schoonenberg, Ein Gott der Men-
sehen (Zürich 1969) bes. 9-51.

I* J. B. Metz, Freiheit, in: Handbuch theolo-
gischer Grundbegriffe 2 (München 1970) 30. -
Als philosophisch-theologische Durchdringung
vgl. auch J. B. Lötz, Person und Freiheit (Frei-
burgi. Br. 1979) bes. 148-158.
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Gelingt es der heutigen theologischen
Reflexion, diese beiden Probleme dadurch

zu durchdringen, dass die traditionelle
Problematik mit der neuzeitlichen Erfah-
rungswirklichkeit des Menschen vermittelt
wird, dann könnte gerade der heutige Kon-
/ext einer gnadenlosen Zeit, wie sie sich vor
allem in der Tendenz des Menschen be-

merkbar macht, nie und nimmer «von
Gnaden» eines andern leben und deshalb

nichts geschenkt haben zu wollen, vielmehr
selber alles leisten zu können und zu müs-

sen, vielleicht doch zum Ka/ros werden;

zum Kairos, der es ermöglicht, das christli-
che Reden von Gnade wieder existentiell
und gesellschaftlich relevant werden zu las-

se. Dafür wird christliche Theologie sogar
anknüpfen können an Gelegenheiten, in
denen auch der heutige Mensch Gnade

nicht nur gleichsam ganz anonym erfährt,
sondern in denen er selbst gerade nicht auf
das Wort Gnade verzichten kann

Der eine Bereich dürfte vor allem derje-
nige der Knns/ sein; denn lässt sich das ge-

lungene Werk eines Malers, Dichters oder
Musikers nicht einfach durch seinen Fleiss

und durch sein Geschick erklären, spricht
man auch heute gerne von einem «begna-
deten» Künstler. Bei aller Blassheit dieses

Sprachgebrauchs wird damit aber doch die

auch für die Theologie äusserst relevante

fundamental-anthropologische Struktur
von Gnadenerfahrung ins Wort gebracht,
dass Gnade letztlich n/tver/ag/w und aller

Berechnung entzogen ist.
Der andere Bereich, in dem auch heute

von Gnade die Rede ist, dürfte vorwiegend
derjenige der Rec/tA/trec/tung sein; denn

wird auf der einen Seite Schuld festgestellt
und auf der andern Seite Schuld auch wirk-
lieh eingesehen und eingestanden, gibt es

nur noch eine Möglichkeit, der Strafe zu

entgehen, diejenige nämlich, «Gnade vor
Recht» ergehen zu lassen. Bei aller Gebro-
chenheit dieser Analogie kommt damit
aber wiederum der theologisch relevante

fundamental-anthropologische Sachver-

halt zum Ausdruck, dass Gnade letztlich
anverd/e/t/ ist.

Dass Gnade in anthropologischer Er-
fahrung und in theologischer Reflexion un-
verfügbares und unverdientes Geschenk ist

- dies gerade in einer recht gnadenlosen

Zeit, deren Leistungsideologie strukturell
weithin den Charakter einer «Anti-Gnade»
aufweist, neu zum Leuchten zu bringen,
wird christlicher Theologie und Verkündi-

gung aber nur dann gelingen, wenn sie ihre
Reden von Gnade nicht über und nicht
neben der gegenwärtigen Welt ansetzt,
sondern mitten in ihr; wenn sie

also dem theologischen Wegweiser von
Arnos /V. WT/ete/- folgt: «Wenn wir Gnade

finden sollen, muss sie in der Welt gefun-

den werden und nicht darüber.»'® Im
Ernstnehmen der Erkenntnis, dass Gnade

nicht einfach ein besonderer Bereich der

Wirklichkeit, auch nicht ein bloss

geheimnisvoll-innerlicher, ist, sondern die

ganze Wirklichkeit selbst meint, besteht

denn auch der Ausgangspunkt gegenwärti-

ger gnadentheologischer Bemühungen".
Auf dem Hintergrund des nur eben kurz
skizzierten gegenwärtigen Kontextes sollen
im folgenden und in einem späteren Bei-

trag zwei besonders relevante Ansätze vor-
gestellt werden.

Reden von Gnade im Kontext der neu-
zeitlichen Freiheitsfrage
Die elementare Erfahrungs- und Welt-

bezogenheit des Redens von Gnade kommt
in G/söe/7 Gras/wA:es Buch «Geschenkte
Freiheit»'® darin zum Ausdruck, dass er

bei menschlichen Grunderfahrungen und

Grundfragen ansetzt, näherhin bei einer

phänomenologischen Skizze des Men-
sehen, der in seinem Lebensvollzug nach

Heil, Ganzheit, Freiheit und darin nach

Gnade sucht. Diese Skizze fungiert als Fer-

s/e/tensansa/z (15-27), um von daher die

Botschaft von der Gnade Gottes als Ant-
wort entfalten zu können auf eben diese

Frage des Menschen nach einem sinnvol-
len, erfüllten und befreiten Leben.

Dabei besteht die eine Grunderfahrung
des Menschen, von welcher christliche
Gnadentheologie ausgehen kann, darin,
dass der Mensch, wie er sich vorfindet,
noch nicht fertig, noch unterwegs ist und
deshalb seine Vollendung noch nicht ge-
funden hat. Dass der Mensch auf der einen

Seite den Menschen um ein Unendliches

übersteigt und deshalb einen ständigen
Mehrwert aufweist, der über alle mögliche
Erfüllung hinaus auf ein je Grösseres ver-
weist, dass aber der Mensch auf der ande-

ren Seite gerade das Gelingen des Ganzen

seines Lebens und der Welt nicht selbst in
die Hand nehmen kann, will er sich selbst

nicht überfordern und damit notwendiger-
weise «totalitär» werden - diese menschli-
che Grunderfahrung erweist sich gleichsam
als anthropologische Folie, auf deren Hin-
tergrund das christliche Reden von der
Gnade Gottes dahingehend relevant zu

werden vermag: dass der Mensch den letz-

ten Grund und Sinn seines Daseins und der
Geschichte der Welt letztlich nie selber

schaffen, sondern nur empfangen kann
und erst darin wirkliche Freiheit gewinnt.
Ist deshalb Gnade - kurz gesagt - die «Ant-
wort auf das Unvermögen des Menschen,
sich selbst zu leisten und zu vollenden»

(27), verkündet die christliche Botschaft

von der Gnade Gottes, «dass menschliche

Leistung vollendetes Heil nicht zu errei-
chen vermag, sondern dass der Mensch auf

ein begegnendes, erlösendes, befreiendes

Handeln Gottes angelegt ist» (23).
Aber nicht nur die Einsicht in ein letztes

Unvermögen des Menschen, dessen äusser-

stes Signum der Tod des Menschen ist, son-
dem auch die positive Erfahrung eines un-
bedingten Mehrwertes menschlicher Liebe
erweist sich als anthropologisch-exi-
stentieller Zugang zu einem näheren Ver-
ständnis dessen, was letztlich Gnade ist.

Denn gerade in der zwischenmenschlichen

Liebeserfahrung leuchtet das grundsätzli-
che Wesen des Menschen auf, dass er auf
die «nicht planbare und nicht einklagbare
Begegnung der Liebe» angewiesen ist (27).
Darin aber zeigt sich, dass in aller mensch-

liehen Liebe letztlich die unendliche Liebe
intendiert ist, und dass solche den Men-
sehen erfüllende, ganz zu sich selbst brin-
gende und ihn befreiende Liebe Gnade ist,
nämlich «unableitbares Geschenk, über
das niemand aus sich heraus verfügt» (26).

Ur-Kunde und Stationen
Dass der Mensch wirklich zum vollen-

deten Gelingen seines Menschseins befreit
wird - dies lässt sich allerdings aus den auf-
gezeigten menschlichen Grunderfahrungen
nicht einfach deduzieren, sondern dies

muss geschichtliches Ereignis werden. Von
daher ist christliche Gnadentheologie ver-
wiesen auf die alt- und neutestamentliche

«t/r-Kw/icte der Gnade» (28-33), in wel-
eher die geschichtliche Erfahrung verdich-

tet ist, dass dem Menschen von Gott her al-
les Erdenkbare und Unausdenkbare in
freier Güte geschenkt ist, und auf die «ge-
sc/tR7z//;'c/ten S/a/tonen des Gnade«ver-
s/andn/sses» (34-90).

Dabei liegt die Grösse von Greshakes

Überblick über die Geschichte christlicher

Gnadentheologie, welcher ganz im Sinne

einer «Einführung in die Gnadenlehre»,
wie sich das Buch selbst verstehen will",
den Hauptteil ausmacht, darin, dass er kei-

neswegs einen gleichsam musealen Rück-
blick bietet, sondern die Einsichten der

" Vgl. M. Linz, Gnade, in: H. J. Schultz,
Theologie für Nichttheologen (Stuttgart 1966)
146-150.

Zit. bei H. Cox, Stadt ohne Gott? (Stutt-
gart 1966) 280.

" Als Übersicht und Programmatik vgl. G.
Greshake, Unheil-Sünde-Gnade. Bemerkungen
zur gegenwärtigen theologischen Situation, in:
G. Bitter, G. Miller (Hrsg.), Konturen heutiger
Theologie (München 1976) 192-202.

" G. Greshake, Geschenkte Freiheit. Ein-
führung in die Gnadenlehre (Freiburg i. Br.
1977) 128 Seiten. Die Seitenverweise im Text be-
ziehen sich auf dieses Buch.

" Dass dieses Buch in der Reihe «Theologi-
sches Seminar» erschienen ist, spricht denn auch
nicht nur für seine Qualität, sondern ist deshalb
auch besonders an Theologiestudenten und
Theologen in der pastoralen Praxis gerichtet.
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gängigen kirchlichen Gnadenlehre von ih-

rem ursprünglichen geschichtlichen Erfah-

rungskontext und ihrer konkreten Pro-
blembasis her zu verstehen sucht. So aber

werden nicht nur die Kontinuitäten, son-
dem gerade auch die Diskontinuitäten im

gnadentheologischen Denken der Tradition
deutlich; etwa zwischen der griechischen

Patristik, welche Gnade als universalen

Heilsprozess in dem Sinne verstand, dass

das ganze Heilshandeln Gottes als Gnade

aufscheint, und der westlichen Patristik,
welche Gnade als heilende und befreiende

Kraft dachte, womit die Gnade von einer

dezidiert anthropologischen Problematik
her entworfen und letztlich zu einer anthro-

pologischen Grösse wurde, nämlich zu «et-

was am und im Menschen» (40).
Vom existentiell-anthropologischen An-

satz her gelingt es Greshake aber auch, die

vielen Einzelprobleme und Einzelelemente,
insbesondere die diffizilen Unterscheidun-

gen von verschiedenen Gnadenarten und
Gnadenmomenten in der traditionellen
Gnadenlehre, wie sie vor allem in der scho-

lastischen Gnadentheologie, in der Recht-

fertigungslehre des Tridentinums und im

sogenannten Gnadenstreit zum Ausdruck
gekommen sind, von dem grundsätzlichen
Motiv her zu erklären; dass nämlich jedem
Aspekt des Menschseins auch ein differen-
zierter Aspekt und eine unterschiedliche
Gestalt der Gnade entspricht: «Wieviel un-
terscheidbare Momente es am Menschen

gibt, soviel unterscheidbare Momente der

göttlichen Gnade» (89). Dass sich die

Gnade, die auch in der Tradition letztlich
stets Gott selber ist, dann in eine Vielzahl

von Aspekten aufgliedert, wenn sie in die

Wirklichkeit des menschlichen Lebens ein-

tritt, erhält deshalb bei allem Anschein ei-

ner begrifflich-abstrakten und vom kon-
kreten Lebensvollzug getrennten Reflexion
in Greshakes Durchleuchtung der traditio-
nellen Gnadensysteme eine eminent an-

thropologische Erfahrungsbasis; nämlich
die Einsicht in den pluralen Charakter des

Menschen, der nur in der Vielfalt polarer
Spannungen wie Freiheit und Verfügtheit,
Geist und Materie, Individualität und So-

zialität und Wesenhaftigkeit und Ge-

schichtlichkeit adäquat bestimmt werden
kann.

Christliche Freiheitslehre
Von dieser gewiss mit einer neuzeitli-

chen Brille geschriebenen Darstellung der

traditionellen Gnadenlehre her erstaunt es

nicht, dass Greshake in den verschlunge-
nen Problemartikulationen und -lösungen
der Tradition bleibend-gültige Elemente im
Sinne eines «kritischen Korrektivs» für
heutige gnadentheologische Bemühungen
(90) namhaft zu machen versteht. Den ent-

scheidenden Ertrag findet er dabei darin,
dass es bei den vielfältigen Fragen zum
Gnadenverständnis im Grunde stets um die

menschliche Freiheit geht, um jene Freiheit
und Liebe nämlich, die der Mensch sich

letztlich nie selber geben kann, die ihm
vielmehr von Gott her als Geschenk ver-
heissen ist und die sich jetzt schon in der

konkreten Wirklichkeit verwirklicht, so

dass die Gnadenlehre letztlich zu verstehen

und zu vollziehen ist als c/tr/sZ/tc/te Fret-
ZtetZs/e/tre.

Leitwort einer christlichen Gnadentheo-

logie, welche der besonderen Eigenart heu-

tiger menschlicher Erfahrung entspricht,
ist deshalb das Verständnis der Gnade als

Freiheit^* (106-122), weil und insofern sich

darin für den heutigen Menschen all das

äussert - wenn auch oft pauschal und unre-
flektiert -, was an Heils- und Erlösungs-
Vorstellungen in ihm ist^': Gnade ist letzt-
lieh «geschenkte Freiheit», und zwar so-

wohl im dynamischen Sinne der Befreiung,
insofern sich Freiheit immer nur im Kräfte-
spiel mit anderer Freiheit am und im Medi-

um konkreter raumzeitlicher Wirklichkei-
ten verwirklicht, als auch im antizipatori-
sehen Sinne letztgültiger Identität des Men-
sehen mit sich selbst, wie sie in der Selbst-

mitteilung radikalster Liebe Gottes an den

Menschen geschenkt ist.
Greshakes gelungene Weiterführung

der klassischen Gnadentheologie durch die

Entfaltung entschieden personaler Katego-
rien fügt sich ganz in die «/teuere FztZwtc/:-

/tzzzg r/er Gztaz/ezt/e/tre» (91-105) ein, insbe-

sondere in den Kontext personalen Den-

Pastoral

Von der Animation in der
Seelsorge
A/zt 74. Deze/ztZzer /979sZar/t t'/t Rom F.

Ftcarz/z? BorztZzarz/t. Der um 25. Mörz /90S
Z/z /Veape/ geZ/ore/te ./eszztZ wtzrz/e tz/tZer a/t-
z/erezw z/arc/t se/'/te am /0. Fe/zrtzar /952 ge-
gritztz/eZe «Bewegttztg /tzr e/zte Bessere
IFe/Z» Zze/toztztZ. Diese Bewegttztg ZzesZe/tZ

set'Z eZwa vier /a/trezt tzztZer t/ezzt ZVtzzztezt

«Ftrc/te /itr t/t'e IFe/Z» atzc/t z/t r/er ScZtwet'z.

D/'e MeZtrzrtZt/ r/er Gruppe/! r/er «ßeweguztg

/itr et'zte Bessere ITe/Z» /örr/erZ uztr/ Zzeg/et-

ZeZ Frzteueruztgsprozesse tzt Diözese/t, P/rtr-
ret'ezt, Orr/ezt, Sc/tu/ezt usw. /zzt GetsZ t'Ztrer

«FrospeZrZtvezt MeZ/tor/e» /Dt'a/og, FreaZt-
vz'ZäZ, ZuZtuzt/ZsorteztZteruztgj Ztt'Z/Z sie rtztr/e-

kens, welches die Gnadenlehre ganz vom
absoluten Vorrang der ungeschaffenen
Gnade her zu formulieren suchte, so dass

die geschaffene Gnade in strikter Relation

zur Selbstmitteilung Gottes zu denken ist.

Eng damit zusammen hängt ein vertieftes
Verstehen dessen, was traditionellerweise
«äussere Gnade» genannt wurde, nämlich
die im Gegenzug zur traditionellen Beto-

nung der «inneren Gnade» gewonnene Ein-
sieht, dass Gottes Gnade keineswegs ihren
exklusiven Ort in der menschlichen Inner-
lichkeit hat und deshalb die konkreten Di-
mensionen des Menschseins gerade nicht
überspringt, sondern vielmehr in ihnen und
damit in der Lebenswirklichkeit der Welt
von heute konkret vermittelt, insofern ihre

Verwirklichung nur in einem konkreten
«Gnadenraum» möglich ist, so dass Gnade

als «konkrete Freiheit»^ in aller Zweideu-

tigkeit und Angefochtenheit vor dem Fo-

rum der Öffentlichkeit zu verantworten
und als konkret anschaubare Grösse in die

gegenwärtige Gesellschaft zu tragen ist.
FtzrZFoc/t

2° Vgl. bereits K. Rahner, Gnade als Freiheit
(Freiburg i. Br. 1968).

2' Vgl. auch H. Kessler, Erlösung als Be-

freiung (Düsseldorf 1973) und D. Wiederkehr,
Glaube an Erlösung (Freiburg i. Br. 1976).

22 Zu einem erfahrungsbezogen-«empiri-
sehen» Verständnis von Gnade vgl. auch
Greshakes in Auseinandersetzung und weit-
gehender Rehabilitierung der Gnadenlehre
des Pelagius entwickelte gnadentheologische
Neuorientierung: Gnade als konkrete Frei-
heit (Mainz 1972) bes. 275-310.

re/t Grtzppe/t tzt t/er Fz/rZte, t/tre Zte/vor-
sZe/Zuztgezt ja arZt/za/tere/t aztz/st'e t/t mt'Zver-

aztZwzzrZ/t'c/ter lTet.se zw rea/t'st'erezt. Dtese/t
Dt'e/tsZ /zezetc/tzteZ z/te Bewegttztg a/s A/tt-
zztaZto/tsz/te/tsZ. fPas z/t'ese AzttzztaZtozt wt'ZZ

tzztz/ tzzt Bez'et'cZt z/er P/arret aztsZre/tZ, er/te/ZZ

zzz!5 z/e/7t /oZgeztz/ezt Bez'Zrag. Fr geZtZ ztzzs

vom BertcZtZ z/er PPF-Sz'Zza/tg, a/t z/ezzt vozt

z/er F/tz/Z zwtscZtezt «O/zerZrtrcZte» tzztz/ F/'r-
c/teztvo/Z: z/te Fez/e war, et'zt FroZt/ezzt, z/as

z/tePPF wet'ZerZttzt ftesc/ta/Zt'gezt wt'rz/.

Fez/aZrZto/t

Geht es um ein Problem oder um das

Problem?'
Die im Bericht aufgezählten Symptome

könnten durch weitere ergänzt und analy-
siert werden. Es gibt offenbar eine Kluft,
die durch das kirchliche Leben hindurch-

Vgl. J. B. Cappellaro, Pfarrgemeinde der
Zukunft, Salzburg 1979, S. 11-17.
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geht: eine Kluft zwischen Glauben und All-
tag, zwischen den kirchlichen Dokumenten
und dem Desinteresse des Volkes, zwischen

der gut organisierten Institution und dem

Empfinden und Sprechen der Leute, zwi-
sehen der Kerngemeinde einer Pfarrei und
der Masse der Auswahlchristen. Betrach-

ten nicht die meisten Katholiken ihre Seel-

sorger als Funktionäre, deren Dienst sie ab

und zu in Anspruch nehmen, je nach mo-
mentanem Bedürfnis? Auf dem Weg ihres

Alltags spielt die Kirche fast keine Rolle.
Es scheint also nicht nur eine Kluft zwi-

sehen Ideal und Wirklichkeit, die allem
Menschlichen anhaftet, sondern etwas,
das in der Geschichte so geworden ist und
das nicht einfach hingenommen werden

müsste. Wir Christen wissen zwar im Kopf,
dass Gott das Heil aller Menschen will;
aber dieses Wissen ändert weder die Her-

zen der Gläubigen noch die Pastoral der

Hirten. Den meiste« Getan/te« /eM ehe

//ei/ser/a/ii"««#. Sagen nicht die sogenann-
ten Abgestandenen, dass sie sich nicht an-

gesprochen fühlen? Die respektablen An-
geböte entsprechen offenbar nicht ihrer
wirklichen Nachfrage.

Dass viele Menschen - mehr als vor
Jahren - nach echtem Lebenssinn und nach

Gemeinschaft suchen, ist ein positives Zei-

chen, vermindert aber nur unwesentlich
das Unbehagen derer, die im Dienst der

Leitung der Kirche stehen. Es fällt schwer,
darin eine Wende zu sehen. Vielmehr fra-

gen sich die Verantwortlichen, wie jene 99

anzusprechen sind, die sich in der Wüste

verlaufen haben. Ist es so übertrieben, das

Zahlenverhältnis in Jesu Gleichnis (Mt
18,12) heute umzukehren?

Die praktischen Seelsorger ahnen hier
eine Aufgabe, die nicht nur ihre, sondern
alle vorhandenen Kräfte bei weitem über-

steigt, oder zu übersteigen scheint. Denn

Gottes allgemeiner Heilswille belastet hau-

figer ihr Gewissen und ihren Arbeits-
schwung, als dass er ihnen Hoffnung
macht. Wie mancher kapituliert, oder er

macht noch das bisher Gewohnte - bis zur
Pensionierung - oder er beschäftigt sich

mit Tagesfragen oder flieht in ein Alibi.
Und wie manche strampeln sich durch und

suchen Helferinnen und Helfer für die

Seelsorge, wie einst Mose (Ex 18,13-27).

In welcher Richtung müsste die Lösung
gesucht werden?
Eine Kluft kann man überbrücken oder

zuschütten; aber nur wenn beide Ufer das

Gleiche wollen. Sicherer geschieht Begeg-

nung, wenn beide Seiten so tief graben, bis

sie zur wirklich gemeinsamen Ebene vor-
stossen. So werden sie den tiefen Graben

unterfangen.

Konkret: Glauben wir im Ernst daran,
dass das Grundproblem der Kirchen (nicht
nur unserer und nicht nur in unserem

Land) gelöst werden könne durch Sym-

ptombehandlung, zum Beispiel durch bes-

sere Methoden, weitere Spezialisierung der

Seelsorge oder durch Aufstockung der Mit-
arbeiter? Teilbehandlung ist nicht böse;

aber wenn der Arzt die Krankheit eines

Menschen erkannt hat, wird seine Therapie
erheblich wirksamer sein.

Die Krankheit der Menschen ist ihre of-
fenbare Unfähigkeit, auf Gottes Geist zu

horchen. Der Geist ist jedoch der ganzen
Kirche gegeben, wie es die Berichte der

Apostelgeschichte bezeugen. Und auch

heute spricht Gott zu uns durch die Zeichen
der Zeit, wie Konzil und Synoden 72 beto-

nen. Müsste das Pott a/so ve/ÄwmmeHe

oder ««/ezewtwic^e/te Fä/iigÄeife«, a«/
Gottes Geis? za horche«, wieder entdecke«

a«d «e« aktiviere«? Wenn das das Ziel ist,
müsste es als Aktionsziel wirklich und für
die Menschen erkennbar angestrebt wer-
den.

Bereit zum Umdenken
Nehmen wir an, ein Seelsorger denkt

viel nach über seine Pfarrei. Er träumt
nicht nur, dass er nicht mehr allein und al-

lein verantwortlich wäre. Er überlegt auch,
wie er die Gemeinde motivieren und för-
dern könnte, dass sie sich aufmacht. Er ge-
winnt die Einsicht, dass solches nur von
unten wachsen kann, dass weder er noch

sonst jemand die Gemeinde geistlich
durchorganisieren kann, auch nicht mit
den besten Hilfsmitteln und Methoden. Es

ist ihm also klar, sein Bemühen ist nicht

Fürsorge für die Pfarrei, sondern ein Be-

gleiten, dass Menschen und Gruppen und
Gemeinde sich finden und sich entfalten.
Denn er glaubt ja an das Wirken des Gei-

stes in der Gemeinde. Jedoch ist ihm be-

wusst, dass Gott nicht ohne die Menschen

hier sein Reich bauen wird. Als Seelsorger

müsste er wohl in die Gemeinde hin-ein-
gehen können, mit ihr horchen, was der

Geist zur Gemeinde spricht. Das wäre

schön, fast ideal, wenn alle auf Gott hör-
chen und Gott gehorchen würden.

Aber wenn sich dann Menschen täu-
sehen, oder wenn selbstsüchtige oder räch-

süchtige Wünsche und Begierden oder

Ängste voreinander die Oberhand gewin-

nen, was dann? Als Seelsorger hat er doch

die Hauptverantwortung übernommen. Er

spürt, dass in einem solchen Moment sein

Machtwort oder Veto ein Sprung aus der

Gemeinde hinaus wäre. Die ganze Ent-

wicklung wäre damit in Frage gestellt. Er
sucht also weiter. Es müsste doch möglich
sein, Spannungen und andere Probleme

in einem gemeinschaftlichen Unterschei-
dungsprozess zu lösen.

Animator...
Der Begriff der Animation gibt ihm

wichtige Hinweise. Er spürt, hier geht es

nicht zuerst um Methoden, sondern um ei-

ne innere Haltung. Die praktische Psycho-
logie und die Soziologie sind aus der Erfah-

rung überzeugt, dass eine menschliche

Gruppe die innere Kraft und die Dynamik
hat, sich das zu besorgen, was sie braucht.
Die Gruppe ist fähig, sich so zu strukturie-
ren, dass es ihr dienlich ist, sie fördert auf
ihrem Weg. Zwar liegt am Anfang dieses

Potential oft brach. £s ftra«c/z? r/e« M«i-
«Mo/-, de« die b/ockie/Ye« A>à/?e /«ei/ege«

M/L Er ist nicht der Führer der Gruppe,
sondern ein Glied, aber ein Glied, das An-
stösse gibt, damit die einzelnen und die

Gruppe zu sich finden und Schritte tun.
Wahrscheinlich hat er das Ziel der Gruppe,
auch ihren Lebensstil und das Ziel ihrer
Aktionen mehr überdacht als die andern.

Er ist mehr davon überzeugt; doch er

weiss, dass er diese Sicht der Gruppe nicht

aufzwingen kann. Es ist auch nicht nötig.
Er wird mit seiner inneren Haltung in der

Gruppe leben und wirken.
Die Gruppe wird als Gruppe zu leben

anfangen. Einzelne werden sich entpuppen
(im eigentlichen Wortsinn), ihre Talente
entdecken. Neue Animatoren werden so er-
stehen. Ein ganzes Netz echter zwischen-

menschlicher Beziehungen wird wachsen.

Die Parallele Animator-Seelsorger ist

offenkundig. Unser Seelsorger sieht immer

klarer, in der Pastoral gilt das vom Anima-
tor Gesagte sogar in noch stärkerem Mas-

se, da der Glaubende nicht nur an die inne-

re Kraft einer Gruppe glaubt, sondern auch

an den Geist, der der ganzen Kirche ge-
schenkt ist, und der zu allen Zeiten in der

Kirche wirkt und sie eint/ Ist Seelsorge al-

so Animation? Sie ist es auch, und sicher

mehr als Führung: «Wer bei euch der Erste
sein will, sei euer Diener» (Mt 20,26f.).
Wohl hat er als Seelsorger eine Leitungs-
aufgäbe; die Väter nennen es den Vorsitz
im Glauben und in der Liebe. Wenn er als

Animator in der Gemeinde leben und ent-

sprechend wirken will, wird er nicht regie-

ren, sondern fördern und übt somit echte

Auctoritas (Förderung). Er verkündet das

Wort, aber es ist Gottes Wort, und er steht

genauso unter diesem Wort wie jeder ande-

re in der Gemeinde. Er leitet als Priester die

Feier der heiligen Geheimnisse, aber er

weiss, dass sie ihm anvertraut und nicht
sein Besitz sind. Wenn das Zweite Vatika-

* Vgl. auch Lumen gentium 9, Gaudium et
spes 32, Ad gentes 2.



287

nische Konzil den Dienst der ministri, der

Diener so sehr betont, so fordert es eigent-
lieh damit die innere Haltung des Anima-
tors, und es folgt darin den Forderungen
Jesu (Mt 23, 8-12).

in überschaubaren Gruppen
Bei diesem Sinnen wird nun dem Seel-

sorger immer klarer, Animation ist ihm

möglich zum Beispiel im Pfarreirat oder in
anderen überschaubaren Gruppen. Da

kann Gemeinschaftsbewusstsein wachsen

und alle Glieder der Gruppe mittragen. In
der Pfarrei als Ganzes geht das nicht. £V

w/><7 a/so m/7 dem P/ö/re/rat Wege s«c//e/7,

vv/'e a//e G/äwWge/i der P/d/re; g/Pe £7/«//-

r«/îge/î vcm Gememscha/f imd Prüde/V/cd-

£e/7 mac/îen ^cm/Pen, derart, dass a//e

Mengede/!, de//e/7 das' e/P/ei/cZ/fe/', s/c/î m

Pas/sgememscZ/a/te//, m wPersc/iaaPare/î

Grap/zen, zasa/ame/îtate/î. Er träumt jetzt,
wie sich die Pfarrei gliedert in solche kirch-
liehe Basisgruppen. Nicht er tut es. Die

Menschen haben den Wert von Brüderlich-
keit erkannt und tun das selber. Gewiss, es

braucht den Animator dazu, aber die Kräf-
te, die innere Kraft der Gruppe, vor allem
die einende Kraft des Geistes, die sind da,
sie müssen nur entblockiert werden.

Berichte

Erste IAG-Sitzung in der
DDR
«Liturgische Bildung im Blick auf den

Leiter der liturgischen Feier» war das

Hauptthema der diesjährigen Zusammen-

kunft der «Internationalen Arbeitsgemein-
schaft der Liturgischen Kommissionen im
deutschen Sprachgebiet» (IAG), zu der sich

Vertreter der DDR, Luxemburgs, Öster-

reichs, der Schweiz, des Bistums Lüttich
und der Bundesrepublik Deutschland vom
13. bis 19. April 1980 in Erfurt zusammen-
gefunden hatten. Als Gastgeber und Präsi-
dent konnte Bischof Hugo Aufderbeck mit

grosser Freude etwa 35 Teilnehmer zu die-

ser ersten internationalen Zusammenkunft
katholischer Vertreter in der DDR begrüs-

sen.

Neben den Berichten aus den einzelnen

Ländern, dem Sekretariat der IAG und
über die Situation in der «Kongregation
für die Sakramente und den Gottesdienst»,

war der erste Tag ganz den Beratungen
über das oben genannte Thema gewidmet,

Kirchliche Basisgruppen sind soziolo-

gisch nicht nur Teile, sondern auch Abbil-
der der Gesamtgesellschaft, also der Ge-

samtpfarreih In ihnen bestehen etwa die

gleichen Unterschiede an Alter, Geschlech-

tern, sozialer Stellung, wie in der ganzen
Pfarrei, denn sie haben nicht spezielle Zie-
le, die sie von den andern unterscheiden;
ihr gemeinsames Ziel ist eine lebendige Ge-

meinschaft. Sie werden bald einmal mer-
ken, dass sie für die Lösung ihrer Probleme
das Evangelium brauchen, dass die Hl.
Schrift hilft, die Zeichen der Zeit zu deu-

ten. Und sie werden dann beginnen, mis-

sionarisch zu wirken, Sauerteig werden.
Die Pfarrei, als dynamische und struktu-
rierte Gemeinschaft von Basisgemeinschaf-
ten, ist eine Gemeinschaft des Glaubens

und ist echt Zelle des Bistums und der gan-
zen Weltkirche und mit ihr verbunden.

In unserem Land sind einige Pfarreien,
die so zu arbeiten beginnen. Seelsorger und
engagierte Frauen und Männer haben in
zwei Seminarwochen darüber nachgedacht
und planen. Im Ausland laufen etliche sol-
cher Pfarrei-Projekte seit Jahren und be-

ginnen, ganze Bistümer anzustecken.
PWc/i ScMe/jge/-

3 Cappellaro aaO. S. 25-30.

in das Max Hofer, Liturgiedozent und Bi-
schofssekretär im Bistum Basel, einführte.
Hofer hatte bei seinen Ausführungen nicht
nur die Priester, sondern auch die Diako-
ne, Pastoralreferenten und die vielen ande-

ren Laien - in der Schweiz besonders auch
die zahlreichen Katechetinnen - im Auge,
die inzwischen einen guten Teil der Gottes-
dienste vorbereiten und leiten. Ziel liturgi-
scher Bildung muss nach Hofer der ganze
Mensch sein, die gesamte Persönlichkeit
des Gottesdienstleiters. Hofer nannte drei

Prioritäten, die in einer solchen Bildung zu

setzen seien: sich von Gottes Geist ergreif-
fen lassen, die theologia cordis (Theologie
des Herzens) betonen, das ganze Gottes-
volk miteinbeziehen! Unter neun vordring-
liehen Aufgaben nannte Hofer: das Selbst-

Verständnis der Gottesdienstleiter vertie-
fen, die heutigen pastoralen Aufbrüche
ernst nehmen, liturgische Feiern erleben,
über die Liturgie reflektieren, wobei er auf
die «Instruktion über die Liturgische Aus-
bildung der Priesteramtskandidaten»

(Rom 1979) verwies.
In der Generaldebatte wurde anschlies-

send festgestellt, dass sich in verschiedenen

«Bewegungen» eine ganze Reihe von neuen

Ansätzen zur geistlichen Vertiefung zeigt.
Zu solchen Kreisen sollte ein stärkerer

Kontakt gesucht und gepflegt werden. Die
vielen guten Texte des Konzils und der ver-
schiedenen Synoden sollten weiter bekannt

gemacht, aber nicht ein weiteres Papier
hinzugefügt werden. Studientagungen, in
denen Gottesdienste - nicht nur Euchari-
stiefeiern! - miteinander vorbereitet wer-
den, das heisst erlebt werden können, wur-
den als ein besonders geeignetes Mittel zur
liturgischen Bildung angesehen. Leben als

Geschenk, die Feier des Sonntags - nicht

nur der Sonntagsmesse, sondern des gan-
zen Tages - als Zeichen der Dankbarkeit
und Weg zur Wiederbesinnung auf das Ei-
gentliche des Lebens könnte Schwerpunkt-
thema für die Massnahmen in der nächsten

Zeit sein.

Neben solchen grundsätzlichen Anlie-
gen behandelte die IAG in Erfurt auch die

praktischen Fragen nach der Gestaltung
der neuen Lektionare mit den Texten der

jetzt vorliegenden Einheitsübersetzung des

geplanten Evangeliars. Zur Frage «Sonn-

täglicher Gemeindegottesdienst ohne Prie-
ster» gab Bischof Aufderbeck aus der Sicht
und den Erfahrungen der DDR ein enga-
giertes Plädoyer für die «Stationsgottes-
dienste» mit Kommunionfeiern.

Vor, nach und am Rande dieser

Arbeitstagung konnten die westlichen Teil-
nehmer einen Einblick in das herrliche kul-
turelle Erbe in Thüringen gewinnen und
zahlreiche Eindrücke zur kirchlichen und

gesellschaftlichen Situation dieses Teiles
Deutschlands sammeln, die wohl keinen
der Teilnehmer unberührt gelassen hat. Be-

sondere Freude und Anerkennung musste
die grossherzige Gastfreundschaft und
herzliche Aufgeschlossenheit der Christen

am Ort wecken, was sicher nicht wenige be-

wegen wird, den Weg bald wieder einmal
zurückzufinden. JEe/v/er //aßne

Die Glosse

Was mir Kummer
macht...
Nach einer Zeit des Desinteresses an be-

stimmten veralteten Formen der Volks-
frömmigkeit besteht heute eine Tendenz
bei Bischöfen, Theologen und Seelsorgern,
sie, wenn auch von einem neuen Geist be-

seelt, wieder einzuführen. Das ist nicht un-
gefährlich, denn zunächst werden nur die

Leute mitmachen, die sich noch an die al-

ten Formen erinnern. Sie werden den neuen
Geist gar nicht verstehen und wieder fern-
bleiben, oder sie werden versuchen, die An-
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dachten zu dominieren und wieder «wie

früher» zu beten.

Da ist es doch einem Pfarrer passiert,
dass er eine .Rosenkranz-Andacht als Medi-
tation ankündigte, und was geschah? Die
Teilnehmer ratterten wieder die Gebete

herunter nach dem alten Motto: in einer

halben Stunde möglichst viel, also Tempo,
Tempo; von Meditationshaltung nicht die

Spur. Der Zwischenruf einer in Kontern-

plation geübten Teilnehmerin: langsamer!
half nichts. Die Wiederholung einer sol-

chen Andacht unterblieb. Und die Moral
von der Geschichte? Man veranstalte keine

Rosenkranzandachten, bevor die Leute
hinreichend in meditierendes Beten einge-

führt, eingeübt und vor der Gefahr des rein

quantitativen Herunterleierns gefeit sind.

Marienverehrung: Ja oder Nein?
Ja! Denn Maria ist die Mutter unseres

Herrn Jesus Christus, also Mutter Gottes.

Wenn das kein Grund ist, sie zu verehren
und um ihre Fürbitte anzuflehen! Doch

nicht genug damit. Wenn ausser in ihrem
Sohn Reich Gottes in irgendeinem Men-
sehen Wirklichkeit wurde, bei einem Men-
sehen ankam, dann in Maria. «Siehe, ich

bin die Magd des Herrn. Mir geschehe

nach deinem Wort» (Lk 1,38).

Ja, aber Warum wurde im Lauf der

Jahrhunderte die Marienverehrung oft so

masslos, dass dadurch die direkte Hinwen-
dung zu Gott und seinem menschgeworde-

nen Sohn, vom Heiligen Geist schon gar
nicht zu reden, in den Schatten der Volks-

frömmigkeit gedrängt wurde? Warum
konnte diese alles überwuchernde Marien-
Verehrung und die unzähliger anderer Hei-
liger mit ein Grund für die Glaubensspal-

tung werden? Warum konnten in unserem
Jahrhundert Bewegungen entstehen, die

Maria als «Miterlöserin» und «Mittlerin
aller Gnaden» dogmatisiert haben wollten?

Im Neuen Testament ist so wenig von
Maria die Rede, dass jene Hypertrophie ih-

rer Verehrung im späten Mittelalter wirk-
lieh unbiblisch, und das heisst: in der bibli-
sehen Offenbarung nicht begründet ist.
Dasselbe gilt von den erwähnten Bestre-

bungen der neuesten Zeit. Nach dem Neu-

en Testament gibt es nur einen Erlöser: Je-

sus Christus. Und nur einen Mittler zwi-
sehen Gott und den Menschen: Jesus Chri-
stus (1 Tim 2,5). Woher also die Gefahr
überbordender, massloser Marienvereh-

rung?
Die Griechen und Römer verehrten ne-

ben Göttern auch Göttinnen. Ihre patriar-
chalische Einstellung wirkte sich höchstens

dahin aus, dass der oberste Gott männli-
chen Geschlechts war. Für die Volksfröm-
migkeit wurde trotzdem im ganzen Mittel-
meerraum der «Magna Mater»-Kult be-

stimmend, die Verehrung der Kybele, ur-
sprünglich Göttermutter, dann aber auch

Mutter alles auf Erden spriessenden Le-
bens.

Die Israeliten hingegen, die aus der

Vielgötterei und dem Glauben an einen nur
ihnen eigenen Stammesgott zu einem wirk-
liehen Monotheismus geführt wurden,
konnten sich auf Grund ihres strengen,
echt orientalischen Patriarchalismus den

einen Gott nicht anders als einen Mann
vorstellen, und diese Vorstellung ist dann

vom Christentum übernommen worden.
Dies umso mehr, als Christus selber Mann

war und von Gott als seinem Vater sprach.
Kann man aber Gott überhaupt einem

Geschlecht zuteilen? Muss man sich ihn
nicht eher ungeschlechtlich oder besser:

übergeschlechtlich vorstellen? Nun, im AI-
ten Testament, wo von der Erschaffung
des Menschen die Rede ist, heisst es: «So

schuf Gott den Menschen nach seinem Ab-
bild, nach Gottes Bild schuf er ihn, als

männlich und weiblich schuf er sie» (Gen
1, 27). Gott hat den Menschen als Eben-

bild seiner selbst erschaffen, also muss in
ihm sowohl das männliche als auch das

weibliche Element vorhanden sein. Und
tatsächlich finden sich im Alten und Neuen

Testament Stellen, die Gott frauliche und
mütterliche Eigenschaften zuschreiben.

In einem zweiten Überlieferungsstrang
(Gen 2) ist dann nicht mehr einfach von
Gott die Rede, sondern von Gott, dem

Herrn, also von einem männlichen Wesen,
und folgerichtig wurde nach diesem Be-

rieht die Frau nicht gleichzeitig mit dem

Mann nach Gottes Bild erschaffen, son-
dem aus einer Rippe des Mannes. Sie wur-
de damit als vom Manne abhängig darge-
stellt. Und dieses Gottes- und Menschen-
bild hat sich im Gegensatz zum andern, zu-
treffenderen, bis in unsere Tage durchge-
halten. Dass für Jesus Mann und Frau
gleichrangig war, spielte keine Rolle.

So fehlt denn in unserem Gottesbild das

weibliche Element, das an und für sich

nach Gen 1,27 hineingehört. Da aber das

Weibliche in der Menschenwelt - nolens

volens - eine so grosse Rolle spielt, war die

Versuchung gross, das vermännlichte Got-
tesbild durch ein weibliches zu ergänzen,
wenn schon nicht als gleichrangige Göttin,
so doch durch eine zwischen Gott und den

Menschen angesiedelte Halbgöttin. Wer
anders käme da schon für fromme Chri-
sten in Frage, wenn nicht Maria?

Das Zweite Vatikanische Konzil hat
diese Gefahr gesehen, hat die auf eine ne-

ben der Christologie auf gleicher Ebene

einzuordnende Mariologie abzielende Vor-
läge der Kurie abgelehnt und Maria als vor-
nehmstes Glied, als Urbild und Vorbild der

Kirche in das Kapitel über diese Kirche hin-

eingenommen (Dogmatische Konstitution
über die Kirche, Kap. 8).

Wer hat schon über dieses Marienbild
des Konzils gepredigt? Wer es nicht getan
hat, handelt leichtfertig, wenn er Marien-
andachten alten Geistes und alten Stils wie-
der einführen will. Er nehme sich jenen
Prediger an einem Marienwallfahrtsort
zum Vorbild, der sagte: «Maria ist nicht so

eine, die den ganzen Tag angehimmelt wer-
den will. Ihr ist es lieber, wenn wir den Wil-
len ihres Sohnes erfüllen. Was er euch sagt,
das tut (Joh 2,5).» Das ist die Haltung des

Konzils, wenn es im erwähnten Kapitel
lehrt: «Die verschiedenen Formen der Ver-
ehrung der Gottesmutter .bewirken, dass

in der Ehrung der Mutter der Sohn... rieh-

tig erkannt, geliebt, verherrlicht wird und
seine Gebote beachtet werden.»

Ganz gebannt wird die Gefahr, Maria
zu einer Halbgöttin zu machen, erst dann
sein, wenn wir gelernt haben, mit dem we-

nig bekannten Kirchenvater Synesios von
Kyrene (um 400 n.Chr.) zu beten: «Du Va-

ter und auch Mutter.» ET/aard Fetter

Die Rede von Gott
Die Frage von Walter Kasper an Hans

Küng, mit welcher der Bericht über ein

Küng-Podium schloss (SKZ Nr. 17, S.

271), zeigt meines Erachtens, warum au-
genblicklich die Diskussion nicht weiter-
kommt: «Wer ist Jesus Christus? Ist er eine

menschliche Person, in der sich Gott spre-
chend und handelnd offenbart, oder ist er
der ewige Sohn Gottes, der in der Ge-

schichte Mensch wird?» Die Frage ver-
deckt nämlich zwei Probleme oder Unge-
wissheiten bzw. gibt sie als Gewissheiten

aus.
1. Wir wissen in'Wirklichkeit nicht, was

wir sagen, wenn wir sagen, dass sich in ei-

ner menschlichen Person «Gott sprechend
und handelnd offenbart». Vielleicht ver-
binden wir das mit völlig ungenügenden,
märchenähnlichen Vorstellungen. Wir wis-

sen nicht, welchen Grad von Nähe, ja
«Identität zu Gott» es aussagen kann, dass

in allem Sprechen und Handeln eines Men-
sehen sich Gott ungebrochen offenbart.

2. Wir wissen in Wirklichkeit auch

nicht, was wir sagen, wenn wir sagen, dass

«der ewige Sohn Gottes in der Geschichte
Mensch wird». Von Gott eine Physis oder
eine Hypostasis aussagen, die man mit ei-

ner geschaffenen Physis vergleichen und

zusammenbringen, ja «zusammenrech-

nen» kann, ist bestenfalls reines Tasten im
Dunkeln. Wir wissen nicht, ob nicht «der

ewige Sohn Gottes» dadurch «in der Ge-

schichte Mensch wird», dass «Gott sich in
einem Menschen sprechend und handelnd
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offenbart» nach dem «Exzessprinzip» von
Joh 3,34 und Heb 1,1 f. Denn auch Verben

wie Sprechen und Handeln sind, von Gott
ontologisch ausgesagt, Tasten im Dunkeln.

3. Was wir zu wissen glauben, ist in
Wirklichkeit eine unhaltbare Übertragung
einer von der kategorialen Wirklichkeit ab-

geleiteten Ontologie auf die transzendente

Wirklichkeit Gottes, und der Begriff der

Analogie hilft nicht viel weiter. Indem wir
das innewerden, müssen wir versuchen,

neu zu sprechen, und dann lösen Aiternati-
ven wie die Kaspersche Frage das Problem

gerade nicht.
4. Wir müssen ohne die Anmassung,

Gott ontologisch in den Griff bekommen

zu wollen, die Rede suchen, mit der wir
Christi Einzigartigkeit und Unüberholbar-
keit als Offenbarer Gottes, als Ikon Got-

tes, als gegenwärtiger Gott festhalten kön-

nen und ihn nicht mit einem der «vielfälti-

gen Propheten» verwechseln.
Diese Rede sucht Küng, und eigentlich

brauchte er nur zu sagen, die Formel von
Chalkedon sei als solche Rede zu verste-

hen. Oder hat er das am Ende schon ge-

sagt? A/o/s A/ü//er

AmtlicherTeil

Bistum Basel

Weihe eines ständigen Diakons
Am 27. April 1980 weihte Weihbischof

Dr. Otto Wüst Laientheologe Grs- ßusw-
Z/v/'/fta/ in Stein (AG) zum ständigen Dia-
kon. Gleichzeitig setzte er Diakon Urs Bu-

ser als hauptamtlichen Seelsorger im Pfar-
reienverband Stein-Eiken ein und nahm die

Installation von Andreas Sc/tm/rf/ger,
Pfarrer in Eiken, zum Pfarradministrator
von Stein vor. ß/sc/zo/sseÄre/ar/a/

Bistum Chur

Im Herrn verschieden
War/ Wü/sc/ze, Resz'gna/, ßazen/zez'd

Karl Rütsche wurde am 13. Januar 1897

in Bazenheid (SG) geboren und am 12. Juli
1925 zum Priester geweiht. Er war tätig als

Vikar in der Pfarrei St. Anton, Zürich, von
1925 bis 1931, als Pfarrektor in Zollikon
(ZH) von 1931 bis 1937, als Pfarrer von
Ruggell (FL) von 1937 bis 1948 und als

Pfarrer von Alpthal (SZ) von 1948 bis

1971. Seinen Lebensabend verbrachte er in
Bazenheid (SG). Er starb am 18. April im
Josefshaus in St. Gallen und wurde am 23.

April 1980 in Bazenheid (SG) beerdigt.

Bistum St. Gallen

Diözesane Ehrung
Bischof Otmar Mäder ernannte Kaplan

Art/zar Wob/er zum Ehrenkanonikus der
Diözese. Der Geehrte hat durch diözesan-

geschichtliche Studien und Veröffentli-
chungen Namhaftes geleistet und sich

durch jahrelange Registraturarbeit am
Stiftsarchiv alte Quellen zugänglich ge-
macht. Für Erwachsenenbildung und Kate-
chese sind seine lokalkirchengeschichtli-
chen Essays eine wertvolle Befruchtung.

Ernennung zum Ruralkanonikus
Aus dem Fünfervorschlag des Domka-

pitels wählte und ernannte Bischof Otmar
den derzeitigen Pfarrer von Goldach, //ans
zVzzssbaawer, zum Ruralkanonikus. Er er-
setzt den durch Demission ausgeschiedenen

Spriritual August Wagner, Berg Sion.

Stellenausschreibung
Die vakante Pfarrstelle von JFz'z/nazz

wird hiemit zur Wiederbesetzung ausge-
schrieben. Bewerbungen sind bis zum 22.

Mai 1980 an das Personalamt der Diözese,
Klosterhof 6b, 9000 St. Gallen, zu richten.

Die Meinung
der Leser

Kommentare sind nötig!
Zum Leserbrief «Können kirchenamtliche

Briefe und Dokumente nur noch mit Lesehilfen
und Kommentaren gelesen werden?» (SKZ
16/1980, S. 258):

Wichtige Meldungen werden im Fernsehen

(z.B. Tagesschau) und Radio (z.B. Echo der

Zeit, Rendez-vous am Mittag) sowie in den gros-
sen Tages- und Wochenzeitungen kommentiert.
Das entspricht dem Bedürfnis des heutigen Men-
sehen, sich über Schwerpunkte und Hintergrün-
de des aktuellen Geschehens zu informieren.
Deshalb ist es nicht bloss angebracht, sondern
entsprechend heutiger Kommunikation einfach
notwendig, dass auch kirchenamtliche Briefe
und Dokumente kommentiert werden. Ist es

nicht ein Vorteil der Schweizerischen Kirchenzei-
tung, dass oft Kommentatoren beigezogen wer-
den, die unsere kirchlichen Verhältnisse sehr gut
kennen? Die Leser können sich so an Fachleuten

orientieren und sind nicht auf mehr oder weniger
dürftige Kommentare nicht spezialisierter Jour-
nalisten angewiesen. Dies trifft für beide Beispie-
le, die Markus Friedli anführt, zu: für Bischofs-
vikar Karl Schuler und P. Otto ter Reegen, den
die Redaktion in einem Vorspann vorstellt und
dabei begründet, warum sie gerade diesen Mann
für einen Kommentar ausgewählt hat.

Wer die beiden von Markus Friedli kritisier-
ten Kommentare durchliest, stellt fest, dass es

nicht darum geht, den «Papst vor falschen Reak-
tionen zu schützen» (wobei dazu heute oft
Grund genug wäre) oder «ins Lot zu bringen,
was offenbar schief liegt». Wie könnte sonst P.

ter Reegen feststellen, dass «der Eine die Synode
notwendig fand, der Andere fand sie überflüs-
sig...» oder Bischofsvikar Karl Schuler schrei-
ben: «Auch die Pastoraltheologen und Pastoral-
planer erhalten keine Antwort auf die Frage: hat
die Gemeinde ein Recht auf die sonntägliche Eu-
charistie? Ist tägliche Zelebration das einzig
Richtige? Wie begegnet die Kirche dem Mangel
an Zelebranten?...» Ferner steht es ja jeder-
mann frei, auch nur das Dokument im Wortlaut,
um deren Veröffentlichung sich die SKZ immer
bemüht, zu lesen. Als Informationsbeauftragter
kann ich aber in Journalistenkreisen immer wie-
der feststellen, dass Kommentare heute nicht
überflüssig sind und recht viele zuerst den Kom-
mentar und erst nachher das Dokument lesen.

Max//o/<?r

Verstorbene

Augustin Ammann,
Pfarresignat,Wil
Unter grosser Beteiligung der Priester und

des gläubigen Volkes wurde am Aschermittwoch
die sterbliche Hülle unseres Mitbruders Augustin
Ammann auf dem Friedhof bei St. Peter in Wil
zu Grabe getragen. Unsere zwei Bischöfe beglei-
teten die Feier mit ihrem Gebet und Opfer. Es ist
keine Anmassung und nicht Überheblichkeit,
wenn ich sage, dass die Worte des Papstes Jo-
hannes Pauls II. in seinem Rundschreiben an die
Priester hier angewandt werden dürfen: «Beim
gläubigen Volk ist gefragt der tiefgläubige Prie-
ster, der mutig seinen Glauben bekennt, der

eifrig betet, mit Überzeugung in der Lehre unter-
richtet, der dient und in seinem Leben das Pro-
gramm der Seligpreisungen verwirklicht, der
selbstlos zu lieben weiss und allen nahe ist, be-
sonder denen, die sich am meisten in Not befin-
den».

Wer ehrlich zurückschaut auf das Leben un-
seres am 12. Januar 1906 geborenen und am 15.

Februar 1980 verstorbenen August Ammann,
der darf mit Recht bezeugen, dass er sich ehrlich
und redlich bemüht hat, sein Priestertum in die-

sem Sinn zu verstehen und auch beispielhaft vor
Gott und vor den Menschen zu leben. Er war im-
mer wieder auf dem Weg der Anstrengung, der

Selbstüberwindung, der Selbstkontrolle, um vor-
wärts zu kommen auf dem Weg zum priesterli-
chen Leben, in Wirklichkeit und Leuchtkraft. In
manchen Dingen tat er sich nicht leicht. Die ver-
schiedenen Dienstleistungen des priesterlichen
Lebens erforderten immer neu den persönlichen,
überzeugten Einsatz für die Sache des Herrn. Er
war kein gelehrter Professor. Er suchte nicht das

Amt, sondern den Menschen. In den grossen,
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weiträumigen Pfarreien, in denen er eingesetzt
wurde, entfaltete er Kraft und Überzeugung. Er
ging den Menschen nach in der Liebe des guten
Hirten und diente den Gläubigen im hellen Bei-
spiel seines priesterlichen Beispiels.

Geleitet vom Bestreben, ein guter, volksna-
her Priester zu sein, suchte er immer wieder den

Kontakt mit den geistlichen Mitbrüdern. In ih-
rem Kreis entfaltete er nicht nur Frohsinn und
Geselligkeit, er war auch geprägt vom Geheimnis
der Liebe und der priesterlichen Hingabe. Das
Gebet war die Kraft seines Lebens. Er war über-
zeugt, dass dieses Kapitel notwendig ist und
bleibt zum Gelingen der schweren Aufgabe, die
ihm von der Kirche für die Kirche auferlegt wur-
de. Mit seinen begrenzten Kräften arbeitete er
voll Freude und Zuversicht, denn er wusste:
«Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Hirn-
mel und Erde erschaffen hat.» In diesem Sinn
und Geist meisterte er das Leben mit seinen
Pflichten und Gefahren, seinen Schwierigkeiten
und Rätseln.

Sein treues Wort und sein aufrichtiges Wort
schufen einen Kreis der Freundschaft, der Hilfs-
bereitschaft zu jeder Zeit. Sein Dienst unter den
Waffen als Feldprediger in unserer Armee war
Ausdruck überzeugter Dienstbereitschaft auf Le-
ben und Tod. Er wollte auch selbst jederzeit be-

reit sein.
Ein kleines Marienheiligtum war in seiner

Pfarrei. Dorthin ging er oft als Hilfesuchender
und wünschte, dass auch das Volk Hilfe finde in
der Not und Mühsal des Lebens. Besonders im
Monat Mai gab er das leuchtende Beispiel gros-
ser Liebe und Anhänglichkeit zu Maria, der Trö-
Sterin der Betrübten und der Helferin der Chri-
sten. Unser Mitbruder lebte tief volksverbunden.
Zu den einfachen Menschen, zu den Armen und
Sanftmütigen, zu den Frohen und Leutseligen
übte er einen lieben, frohen Kontakt. Es kam
zum Gespräch. Es kam zum Dialog. Es kam zu
gegenseitigem Verstehen und Helfen. Im Ge-
wand der ehrlichen Demut fand er den Zugang
zu den Menschen, die Gott ihm anvertraut hatte.
Er liebte das Volk in seinen Sorgen und Aufga-
ben. Er half dem Volk in seinen Schwierigkeiten.
Er betete für sein Volk, denn dafür trug er grosse
und ernste Verantwortung. Nun ist die Pilgerrei-
se zu Ende. Er ist am Ziel seiner priesterlichen
Berufung angekommen. Wir wollen hoffen, dass
der eifrige Priester nun voll und ganz am Prie-
stertum Christi teilhat, um in Seligkeit zu leben,
der in Wahrheit ein guter und getreuer Knecht
war für die heilige Kirche Gottes. Pfarresignat
August Ammann ruhe im Frieden!

•/ose/ Sc/töne/töerger

Neue Bücher

Feministische Theologie
Feministische Theologie ist eine Erfahrungs-

theologie', sie ist aber auch eine kritische Theo-
logie, insofern Feminismus auch eine Kritik an
der bestehenden Kultur und der herrschenden
Religion ist, wie C.J.M. Halkes, die an der Theo-
logischen Fakultät der Universität Nimwegen
einen Forschungs- und Lehrauftrag zum Pro-
blemkreis «Feminismus und Christentum» wahr-
nimmt, in ihrem Siebenstern-Taschenbuch «Gott
hat nicht nur starke Söhne» schreibt^. Insofern
feministische Theologie Erfahrungstheologie ist,

ist der männliche Theologe - vorderhand jeden-
falls - auf die Rolle des Zuhörers verwiesen. Ge-
rade bei der Dozentin Halkes fällt es einem

Theologen aber nicht schwer, zuzuhören, denn
sie «hofft weiterhin auf zuhörende männliche
Theologen», wie sie in ihrem Beitrag «Feministi-
sehe Theologie» im Concilium-Heft «Frauen in
der Männerkirche? »' erklärt, und schreibt dem-
entsprechend.

Während ihr Concilium-Beitrag eine ge-
drängte Zwischenbilanz darstellt und einiges an
Wissen voraussetzt, eignet sich ihr Taschenbuch
als Einführung sowohl für Frauen, die von ihrer
Erfahrung her Theologie treiben wollen, als auch
für Männer, die sich erzählen, beschreiben und
erklären lassen wollen, was feministische Theo-
logie meint und will. In einem ersten Teil («Ein-
führung») beschreibt sie zunächst den Feminis-
mus als Weg zur Befreiung und dann feministi-
sehe Theologie als Theologie der Feministinnen,
das heisst als Theologie im Kontext dieser Erfah-
rungen: des Erlebnisses von Unterdrückung und
Einschränkung, der Erfahrung der Befreiung
und des Kampfes, sich selber zu werden, der
Freude über ein neues Lebensgefühl, aber auch
der Solidarität mit allen andern Unterdrückten
in der Gesellschaft sowie des leidenschaftlichen
Suchens nach neuen menschlichen Verhältnis-
sen. Über diesen Kontext in unseren schweizeri-
sehen Verhältnissen wäre einiges nachzulesen im
Bericht der Eidgenössischen Kommission für
Frauenfragen «Die Stellung der Frau in der
Schweiz»"*, in dem auch davon die Rede ist, wie
Frauen ihre eigenen Vorstellungen und Werte in
den bisher von Männern geprägten Bereichen
verwirklichen und damit diese Männerwelten
umgestalten könnten.

Für einen zweiten Teil («Fingerübungen»)
überarbeitete C. J. M. Halkes bereits erschiene-
ne Beiträge, die feministische Theologie themati-
sieren und so auch anschaulicher machen. In ei-

nem ersten Beitrag erklärt sie die Mühe, die Fe-

ministinnen mit der Bibel haben, und die so an-
stehenden Aufgaben. Ein zweiter Beitrag zeigt
auf, wie Bilder unterdrücken können («Die Ge-
wait der Bilder»), Ein dritter macht auf Paralle-
len zwischen den verschiedenen sozialen Befrei-
ungsbewegungen aufmerksam. Ein letzter Bei-

trag schliesslich zeigt persönliche und feministi-
sehe Zugänge zu Maria auf, was für C.J.M. Hai-
kes von besonderer Wichtigkeit ist, wie auch aus
dem Leitartikel der vorliegenden Ausgabe der
SKZ hervorgeht. Die diesbezüglichen Sätze

stammen aus dem Nachwort des letzten Beitra-

ges («Flügelalter für Maria»), rücken deshalb

von ihrem Ort her verständlicherweise formale
und methodologische Momente in den Vorder-
grund; sie sind damit aber zugleich bezeichnend
für das ganze Taschenbuch. So bleibt nur, ein
zweites Bändchen zu wünschen, das sich auf das

Inhaltliche konzentriert und es entsprechend ent-
faltet. Bereits dem vorliegenden wünsche ich al-

lerdings «zuhörende männliche Theologen».
Ro// ITe/be/

' Elisabeth Moltmann-Wendel, Feministi-
sehe Theologie, in: SKZ 147 (1979) Nr. 16,
S.254-256.

^ Catharina J. M. Halkes, Gott hat nicht nur
starke Söhne. Grundzüge einer feministischen
Theologie, GTB-Siebenstern 371, Gütersloher
Verlagshaus Gerd Mohn, Gütersloh 1980, 128

Seiten.
3 16. Jahrgang, Heft 4, April 1980, Zitat

S. 299.
"> Siehe dazu auch Rolf Weibel, Die Stellung

der Frau in der Kirche, in: SKZ 148 (1980) Nr. 2,
S. 19-20.

Pontifikatswechsel
Hermann Kardinal Volk, Stärke deine Brü-

der. Predigten in vier Papstgottesdiensten des

Jahres 1978, Verlag Herder, Freiburg i. Br. 1979,
64 Seiten.

Der Mainzer Kardinal hat bei den Gottes-
diensten in seinem Dom anlässlich des Todes der
Päpste Paul VI. und Johannes Paul 1. sowie
nach den Papstwahlen im Jahre 1978 gepredigt.
Diese vier homiletischen Prachtswerke sind in
diesem kleinen Bändchen gesammelt. Ein schö-

nes und gehaltvolles Andenken an das Dreipäp-
stejahr 1978. Z,eoF«///?

Fi/r ûf/e S/z/is^/rc/te S. K/iiore m
Loca/77o-M«ra/?o /eTt/en <7/'e ßawe/a/ett.

zlt//gri//j/7 arcMeAtfMr/t/sior/.s'c/ter Ferg/e/-
cTte wz'r<7sie a«/elwa 7700 /7oi/erf.
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Stelle gesucht als

Dokumentalist oder Bibliothekar
in kirchliche oder staatliche Informations- oder Medienstelle. Vornehmlich auf
den Gebieten: Theologie, Pädagogik, Psychologie.
Ausbildung: A-Matura und Religionslehrerdiplom am KIL, Luzern. Kursausbildung
und Praxis in Medien-, Registratur- und Bürotechnik. Bereitschaft zur Weiterbil-
dung.

Offerten sind erbeten an Chiffre 1210, Schweizerische Kirchenzeitung, Postfach
1027, 6002 Luzern.

Gesucht kleine

Kirchenglocke
Die Bewohner von Compi, einer kleinen Gemeinde im Hochland von Peru, wün-
sehen sich dringend ein kleines Glöcklein für ihre ganz in Fronarbeit hergestellte
Kapelle. Welche Pfarrei kann z.B. nach einer Renovation ein solches zur Verfü-
gung stellen?
Auskünfte nimmt gerne entgegen: Farn. H. Eberhard, Botenau 14, 9443 Widnau,
Telefon 071-72 26 92.

Die Römisch-katholische Kirchgemeinde Beckenried (NW)
sucht auf Mitte August (Schulbeginn 1 980)

Katecheten
oder Laientheologen
Aufgabenbereich:

Religionsunterricht (vorwiegend Oberstufe)
Mitarbeit an Gottesdiensten
Jugendarbeit

Wir bieten:
zeitgemässe Besoldung, Pensionskasse,
Wohnung

Interessenten mögen bitte Kontakt aufnehmen mit Herrn Hans
Aschwanden, Pfarrer, 6375 Beckenried, Telefon 041 - 64 12 32.

Meisterbetrieb

für Kirchenorgeln,
Hausorgeln,
Reparaturen, Reinigungen,
Stimmen und Service
(überall Garantieleistungen)

Orgelbau Hauser
8722 Kaltbrunn
Telefon 055-75 24 32
Privat 055-86 31 74

Rauchfreie

Opferlichte
in roten oder farblosen Kunststoffbechern können
Sie jetzt vorteilhafter bei uns beziehen.

Keine fragwürdigen Kaufverpflichtungen.
Franko Station bereits ab 1000 Lichte.

Verlangen Sie Muster und Offerte!

HERZOG AG
6210 Sursee, Tel. 045 / 2110 38

Auf Schuljahresbeginn im Herbst 1980
ist an der Orientierungsschule Visp (VS)
die Lehrstelle als vollamtlicher

Religionslehrer

neu zu besetzen. Im Einverständnis mit
dem katholischen Pfarramt Visp ist für ei-

nen Laientheologen je ein Teilpensum in

Katechese und Pfarreiseelsorge möglich.

Anmeldungen mit den üblichen Unterla-
gen (Foto, Lebenslauf, insbesondere
Ausbildung und bisherige Tätigkeit, Fo-

tokopie der Zeugnisse und Diplome) sind
bis 10. Mai 1980 zu richten an: Gemein-
deverwaltung 3930 Visp (VS).

Die katholische Kirchgemeinde Illnau-Lindau
sucht per 1. August 1980 oder früher ins
Pfarrteam St. Martin, Effretikon, vollamtliche

Katechetin
oder Katecheten
mit Interesse an Seelsorgeaufgaben

Aufgabenbereich:
— Religionsunterricht an der Mittelstufe
— Mitarbeit in Jugendseelsorge
— Mitarbeit in Pfarreiarbeit je nach Eignung

und Wunsch

Als Anforderung wird eine entsprechende
Ausbildung mit Abschluss vorausgesetzt.
Die Besoldung richtet sich nach den Richtli-
nien der ZK Zürich.

Schriftliche Bewerbungen mit Abschluss-
Zeugnissen sind zu richten an Frau R. Burk-
hardt, Wältiwiesstrasse 4, 8311 Winterberg.
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Bellach, eine lebendige Pfarrei mit 2500
Gläubigen, in der Nähe Solothurns gele-
gen, sucht vollamtlichen

Laientheologen
oder Katecheten

Der Aufgabenbereich umfasst zwischen
10 und 16 Stunden Katechese an der
Sekundär- und Oberstufe, Mithilfe in der
Pfarreiseelsorge, Liturgie und Predigt,
Jugendseelsorge u.a. Je nach Eignung
und Neigung können die Schwerpunkte
gesetzt werden.
Die Anstellungsbedingungen sind ange-
messen. Antritt auf 1. Oktober 1980 oder
später.

Nähere Auskunft erteilt Herr Pfarrer
Griesser (Tel. 065-38 1049). Ihre Bewer-
bung richten Sie an den Präsidenten der
Römisch-katholischen Kirchgemeinde,
4512 Bellach.

Die katholische Kirchgemeinde Dulliken
(SO) sucht auf Herbst 1980 (September/
Oktober) in vollamtlicher Anstellung

Katechet/Katechetin
Aufgabenbereich:
13 Stunden Religionsunterricht (4. und 6.
Primarklassen, 1. und 3. Oberstufe)

Jugendarbeit (Pfadfinder, Blauring
«Team»)

Mitgestaltung von Schülergottesdien-
sten

Mithilfe in der Pfarreiarbeit nach Abspra-
che

Arbeitsgruppe für die Sonntagsfeiern der
Kleinen ist vorhanden. Musikalische Be-

treuung möglich.

Auskünfte und Anmeldung an den Präsi-
dentén der Kirchgemeinde Herrn M.Bit-
terli, alte Gasse, 4657 Dulliken oder ka-
tholisches Pfarramt, Tel. 062-3537 92.

2
er
LU
N
D
_J
C\l
oo
CD

N
<

ooo
so

•
OL

O

U-
LU •
CO F—

O CO

•
£

ce UJ
aU CO tx
1— £X z>

f\J h- UJ X
o c h- CJ
r-*- £ CO

UJ O
<\j < oo £ oo X. a.

Archivierung der SKZ
Für die Aufbewahrung der laufenden Num-
mern der Schweizerischen Kirchenzeitung
sowie für die vollständigen Jahrgänge offerie-
ren wir Ihnen die praktischen, verbesserten
Ablegeschachteln mit Jahresetikette.
Stückpreis Fr. 4.— (plus Porto).

Raeber AG Postfach 1027 6002 Luzern
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Für zeitgemässe Marienandachten!

Theo Schmidkonz

Maria - Gestalt
des Glaubens
Meditationen, Fragen, Gebete.
7. Aufl. 116 S. Brosch. Fr. 16.80

Ein neuer Zugang zu den biblischen Texten
über die Gottesmutter. Hervorragend geeig-
net für marianische Besinnungsstunden.
Dem jeweiligen Vorbeter dient es als Hand-
buch.

Dazu für das gemeinsame Beten:
Maria - Gestalt des Glaubens
Wortgottesdienste
18 Modelle für Marienandachten.
11. Aufl. 46 Seiten. Einzeln Fr. 3.-, ab
30/2.70, ab 100/2.50, ab 200/2.20

Rex-Verlag, 6000 Luzern 5

LIENERT
KERZEN

EINSIEDELN
0 055 53 23 81

Das vieldiskutierte, neueste Rundschreiben des Papstes
«Über die Eucharistie» kommentiert und in seiner Bedeutung
für die Praxis des Glaubens erschlossen von dem angesehe-
nen Tübinger Dogmatiker Professor Dr. Walter Kasper.

Ein Leib und
ein Geist werden

in Christus

ca. 96 Seiten, kartoniert, ca. DM 6.80 (Bestell-Nr. 19148)

Gegenüber manchen oberflächlichen Reaktionen werden fünf
tragende Anliegen des Rundschreibens herausgestellt. Sie zei-

gen die theologische Tiefe und pastorale Aktualität dieses
Schreibens, das «um des Menschen wie um der Kirche willen
höchst notwendige und not-wendende Wahrheiten aus-
spricht» und zweifellos zu den wichtigsten Dokumenten des

Papstes zählt.

1. Geist der lebendigen Tradition und der schöpferischen
Treue

2. Eucharistische Konzeption der Kirche
3. Die Dimension des Mysteriums und die Haltung der Anbe-

tung
4. Eucharistie als Opfer und Ruf zur Busse
5. Eucharistie als Sakrament der Einheit
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